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BEGRUNDUNG

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS
. Griinde und Ziele des Vorschlags

Ziel des Vorschlags ist es, die von der Organisation flir die Fischerei im Nordwestatlantik
(NAFO), bei der die Europidische Union (EU) seit 1979 Vertragspartei ist, angenommenen
Erhaltungs- und KontrollmaBnahmen (CEMs) in EU-Recht umzusetzen. Die NAFO ist die
regionale Fischereiorganisation (RFO), die fiir die Bewirtschaftung der Fischereiressourcen
im Nordwestatlantik zustdndig ist. Die Bestandserhaltungs- und Bewirtschaftungsmafnahmen
der NAFO gelten ausschlieBlich fiir den NAFO-Regelungsbereich, die Hohe See, definiert als
Gebiet jenseits der Zone, in der die Kiistenstaaten die Fischereihoheit ausiiben. Im Jahr 2018
verfigt die EU iiber 35 Fischereifahrzeuge, die im NAFO-Regelungsbereich
Fischereitdtigkeiten ausiiben diirfen. Alle diese Schiffe landen ihre Fénge in zwei EU-Hifen
an, Vigo und Aveiro.

Alle NAFO-Vertragsparteien sind Mitglieder der NAFO-Kommission. Die NAFO-
Kommission nimmt die Erhaltungs- und Kontrollmanahmen der NAFO einvernehmlich
gemiB Artikel XIII des NAFO-Ubereinkommens (oder in Ausnahmefillen mit
Zweidrittelmehrheit) an. Vor jeder Sitzung der NAFO-Kommission legt die Kommission im
Namen der EU Verhandlungsleitlinien auf der Grundlage eines durch den Beschluss des Rates
festgelegten flinfjahrigen Mandats und wissenschaftlicher Gutachten fest. Im Einklang mit
dem Mandat werden diese Leitlinien in der Arbeitsgruppe des Rates vorgestellt, erdrtert und
gebilligt und auf Koordinierungssitzungen mit den Mitgliedstaaten im Rahmen der
Jahrestagungen der NAFO weiter angepasst, um den Entwicklungen in Echtzeit Rechnung zu
tragen. Die jihrlichen Tagungen der EU-Delegation in der NAFO bringen die Kommission,
den Rat und die Vertreter der Interessentrdger zusammen.

Das NAFO-Ubereinkommen sieht vor, dass die von der NAFO-Kommission erlassenen
ErhaltungsmaBBnahmen verbindlich sind (Artikel XIV, VL8 und VI.9) und dass die
Vertragsparteien verpflichtet sind, diese umzusetzen. Die Pflichten des Flaggenstaats gemal3
Artikel XI.1.a und die Pflichten des Hafenstaats geméf Artikel XII werden hervorgehoben.

Die NAFO-Kommission verabschiedet auf ihren Jahrestagungen neue MaBBnahmen, die der
Exekutivsekretir der NAFO den Vertragsparteien nach der Sitzung als Beschliisse der NAFO-
Kommission iibermittelt. Nach Erhalt einer Mitteilung unterrichtet die Kommission den Rat
iiber die Annahme neuer MaBlnahmen sowie iiber den fiir ihr Inkrafttreten vorgesehenen
Zeitpunkt.

Jede Vertragspartei kann gegen die Beschliisse der NAFO-Kommission Einspruch erheben.
Dies muss innerhalb von 60 Tagen nach der Mitteilung einer Ma3inahme durch den NAFO-
Exekutivsekretdr erfolgen. Alle MaBnahmen sind verbindlich, es sei denn, gemal
Artikel XIV.2 des NAFO-Ubereinkommens wird ein Einspruch erhoben. Der Einspruch kann
anschliefend von einer Vertragspartei zuriickgenommen werden, dann sind die MaBBnahmen
bindend. Das Einspruchsverfahren fillt auch unter Artikel 218 Absatz 9 AEUV, da die
Erhaltungs- und Kontrollmainahmen der NAFO rechtswirksam sind und somit fiir die
Vertragsparteien bindend werden. Bevor die Kommission beschlief3t, gegen eine Mafinahme
Einspruch zu erheben, ersucht sie die zustindigen Gremien des Rates um ihre Zustimmung zu
der Einspruchsentscheidung.

Artikel 3 Absatz 5 des Vertrags {iber die Européische Union sieht vor, dass die EU sich streng
an das Volkerrecht halten muss; dazu gehort auch die Einhaltung der Erhaltungs- und
KontrollmaBnahmen der NAFO.
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Der vorliegende Vorschlag betrifft die von der NAFO seit 2008 erlassenen Maflnahmen und
das Inkrafttreten des gefinderten NAFO-Ubereinkommens am 18. Mai 2017.

Die CEMs der NAFO, die hauptsichlich an die NAFO-Vertragsparteien gerichtet sind,
erlegen auch Betreibern (z. B. Schiffsfiihrern) Verpflichtungen auf. Dieser Vorschlag fillt
nicht unter das Programm zur Gewihrleistung der Effizienz und Leistungsfahigkeit der
Rechtsetzung (REFIT).

Die CEMs der NAFO werden jéhrlich geéndert. Ein historischer Uberblick iiber die NAFO-
Sitzungen zeigt, dass jeder Teil der CEMs gedndert werden kann. Es ist Aufgabe der EU,
sicherzustellen, dass diese MaBnahmen als internationale Verpflichtungen eingehalten
werden, sobald sie in Kraft treten. Mit diesem Vorschlag soll daher die neueste Fassung der
NAFO-MaBnahmen umgesetzt werden; er umfasst auch einen Mechanismus zur Erleichterung
einer raschen Umsetzung und zur Durchfiihrung der NAFO-MafBnahmen in der Zukunft.

Dieser Vorschlag sieht die Befugnisiibertragung an die Kommission gemif3 Artikel 290 des
Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union (AEUV) vor, um Anderungen von
MaBnahmen zu beriicksichtigen, welche hiufig stattfinden werden. Die unter die
Befugnisiibertragung fallenden Teile der CEMs betreffen die Art von Bestimmungen, die
zwischen 2008 und 2017 von den Vertragsparteien haufig gedndert wurden und auch in den
kommenden Jahren voraussichtlich gedndert werden. Daher wurde die Befugnisiibertragung
fiir folgende Bestimmungen festgelegt:

— Fristen fiir die Berichterstattung und die Vorlage von Unterlagen;
— Begriffsbestimmungen;

— Liste verbotener Téatigkeiten von Forschungsschiffen;

- bestimmte Fang- und Aufwandsbeschrankungen;

— Pflichten im Zusammenhang mit der Schlieung von Fischereien;

- Félle, in denen in den Fangmoglichkeiten aufgefiihrte Arten als Beifdnge einzustufen
sind;

— bestimmte Hochstwerte flir das Halten an Bord von als Beifdnge eingestuften Arten;

— bestimmte Verpflichtungen, die bei Uberschreitung der Beifanggrenzen in einem Hol
anzuwenden sind;

— MafBnahmen im Zusammenhang mit der Fischerei auf Rochen;

— MaBnahmen im Zusammenhang mit der Fischerei auf Tiefseegarnelen;

— die Vorbedingungen fiir den Fang von Schwarzem Heilbutt;

— geografische Koordinaten und Zeitraume fiir die Fangverbote fiir Tiefseegarnelen;

— ErhaltungsmafBinahmen fiir Haie, einschlieBlich der Berichterstattung und eines
Verbots, Haifischflossen an Bord von Schiffen zu entfernen, sowie Haie an Bord zu
halten, umzuladen oder anzulanden;

— technische Merkmale der Maschendffnungen;

— Einsatz von Sortiergittern fiir Tiefseegarnelen;

- Verweise auf die Karte der bestehenden Grundfischereien,;
— Verweise auf Gebietsbeschrankungen fiir Grundfischereien;

— Bereitstellung von Fallkonstellationen, Pflichten eines entsandten Beobachters;
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— elektronische Ubermittlung, Liste der an Bord des Schiffs mitzufiihrenden giiltigen
Dokumente, Inhalt der Kapazititspline;

- Unterlagen, die an Bord von Schiffen im Zusammenhang mit Chartervereinbarungen
mitzufiihren sind;

— Fischereilogbuch, Produktionslogbuch, Stauplan;

— die Daten des Schiffsiiberwachungssystems (VMS);

- elektronische Meldung des Inhalts der Mitteilungen;

— Pflichten der Inspektoren und der inspizierenden Mitgliedstaaten;
- Liste der Nichteinhaltungen, die schwere Verstofe darstellen;

— Pflichten des Flaggenmitgliedstaats und des Hafenmitgliedstaats;
— Pflichten des Kapitins eines Fischereifahrzeugs;

— Anforderungen beim FEinlaufen in einen Hafen und Uberpriifung von
Nichtvertragsparteien;

— Liste der MaBnahmen der Mitgliedstaaten zur Bekidmpfung der illegalen,
ungemeldeten und unregulierten Fischerei — in der I[UU-Liste gefiihrte Schiffe und

— jéhrliche Berichterstattung.

Die in diesem Vorschlag festgelegten Fristen fiir die Berichterstattung wurden auf der
Grundlage des NAFO-Zeitplans festgelegt. Ziel ist es, die EU in die Lage zu versetzen, dem
NAFO-Sekretariat rechtzeitig Informationen zu iibermitteln.

Um sicherzustellen, dass rein technische Maflnahmen wie z. B. das Dokumentenformat oder
geografische Koordinaten und Karten konsequent und rasch umgesetzt werden, ist in der
Verordnung eine direkte Bezugnahme auf die einschldgigen amtlichen NAFO-Dokumente
vorgesehen. Diese Dokumente (einschlieBlich etwaiger spiterer Anderungen) werden im
Amtsblatt der Europdischen Union (Reihe L) verdffentlicht, damit MaBnahmen gegen
natiirliche und juristische Personen in den Mitgliedstaaten durchgesetzt werden konnen. Die
Autonomie der Entscheidungsfindung in der EU wird durch die Tatsache gewahrt, dass sich
die Standpunkte der EU in der NAFO auf ein Mandat stiitzen, das der Rat vor den NAFO-
Sitzungen vereinbart hat, und die EU behélt sich das Recht vor, Einwénde gegen Mallnahmen
der NAFO-Kommission zu erheben, die nicht mit diesem Mandat in Einklang stehen.

Der Entwurf lehnt sich eng an Struktur und Wortlaut der NAFO-Mallnahmen an, um eine
Abweichung von den internationalen Verpflichtungen der EU als Vertragspartei zu vermeiden
und den Text fiir Kontrollpersonal und Betreiber einfacher anwendbar zu machen.

. Kohirenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich

Die Erhaltungs- und Kontrollmafinahmen der NAFO wurden zuletzt durch die Verordnung
(EG) Nr. 1386/2007 des Rates vom 22. Oktober 2007, gedndert durch die Verordnung (EG)
Nr. 538/2008 des Rates vom 29. Mai 2008 und die Verordnung (EG) Nr. 679/2009 des Rates
vom 7. Juli 2009, umgesetzt.

Mit den zwischen 2008 und 2017 (d. h. nach der letzten Hauptumsetzung) angenommenen
CEMs der NAFO wurden bereits verabschiedete MaBnahmen gedndert und neue eingefiihrt
(z. B. Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmafnahmen fiir bestimmte Arten, Anforderungen fiir
Beifange, Vorschriften fiir die Grundschleppnetzfischerei in Bezug auf empfindliche
Meeresokosysteme, Inspektionsverfahren auf See und im Hafen, Anforderungen an Schiffe,
Uberwachung der Fangtiitigkeiten und zusitzliche HafenstaatmaBnahmen). Der Vorschlag
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enthilt auch Vorschriften tiber die bestehende Praxis der Mitteilungen der Kommission und
der Europdischen Fischereiaufsichtsagentur an den NAFO-Exekutivsekretér, die Angaben zu
Fischereifahrzeugen unter der Flagge von EU-Mitgliedstaaten enthalten.

Aus Griinden der Klarheit, Vereinfachung und Rechtssicherheit ist es daher vorzuziehen, die
Verordnung (EG) Nr. 1386/2007 des Rates aufzuheben, um den seit 2008 angenommenen und
vom EU-Recht noch nicht erfassten Anderungen Rechnung zu tragen. Aus Griinden der
Vereinfachung ist auch die Verordnung (EG) Nr. 2115/2005 des Rates zur Festlegung eines
Wiederauffiillungsplans fiir Schwarzen Heilbutt im NAFO-Gebiet aufzuheben, und die
Bestimmungen des CEMs der NAFO, die sich speziell auf Schwarzen Heilbutt beziehen, sind
zusammen mit den iibrigen Bestimmungen der Erhaltungs- und KontrollmaBBnahmen der
NAFO umzusetzen.

Der Vorschlag steht vollstdndig im Einklang mit Teil VI (Auenpolitik) der Verordnung (EU)
Nr. 1380/2013 tiber die Gemeinsame Fischereipolitik (GFP), in dem festgelegt ist, dass die
Union ihre externe Fischerei im Einklang mit ihren internationalen Verpflichtungen ausiibt,
wobei sich die Fangtitigkeiten der EU auf die regionale Zusammenarbeit im Fischereisektor
stiitzen, und die Europiische Fischereiaufsichtsagentur mit der Uberwachung der Einhaltung
der Vorschriften beauftragt wird.

Der Vorschlag ergénzt die Verordnung (EU) 2017/2403 in Bezug auf das Management der
AuBenflotte und sieht vor, dass Fischereifahrzeuge der Union Fanggenehmigungen der
regionalen Fischereiorganisationen unter deren Bedingungen und Regeln erhalten miissen,
sowie die Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 des Rates iiber die illegale, nicht gemeldete und
unregulierte Fischerei in Bezug auf die Aufnahme der IUU-Liste der NAFO in die EU-Liste
der IUU-Schiffe.

Dieser Vorschlag deckt nicht die von der NAFO beschlossenen Fangmdglichkeiten fiir die EU
ab. Gemil Artikel 43 Absatz 3 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union
(AEUV) hat der Rat die Befugnis, Maflnahmen zur Festsetzung der Preise, der
Abschopfungen, der Beihilfen und der mengenméBigen Beschrinkungen sowie zur
Festsetzung und Aufteilung der Fangmoglichkeiten zu erlassen.

. Kohirenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen

Entfallt.

2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITAT UND
VERHALTNISMASSIGKEIT

. Rechtsgrundlage

Der Vorschlag stiitzt sich auf Artikel 43 Absatz 2 AEUV, der in die ausschlieBliche
Zustiandigkeit der EU gemil3 Artikel 3 Buchstabe d des Vertrags fillt Die darin enthaltenen
Bestimmungen sind erforderlich, um die Ziele der Gemeinsamen Fischereipolitik zu
erreichen.

. Subsidiaritit (bei nicht ausschlieBlicher Zustindigkeit)

Das Subsidiaritétsprinzip findet hier keine Anwendung, da der Vorschlag die nachhaltige
Nutzung, Bewirtschaftung und Erhaltung der biologischen Meeresressourcen im Kontext der
externen Komponente der Gemeinsamen Fischereipolitik betriftt.
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. VerhiltnismiiBigkeit

Der Vorschlag wird sicherstellen, dass die NAFO-Verpflichtungen der EU eingehalten
werden, ohne iiber das fiir die Erreichung dieses Ziels erforderliche Mal} hinauszugehen.

o Wabhl des Instruments

Da eine Verordnung fiir die Mitgliedstaaten unmittelbar anwendbar und verbindlich ist, soll
sie dazu beitragen, die einheitliche Anwendung der vorgeschlagenen Vorschriften in der
gesamten EU  sicherzustellen und so gleiche Betriebsbedingungen fiir alle
Wirtschaftsbeteiligten aus der EU, die im NAFO-Regelungsbereich fischen, zu schaffen.

3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER
INTERESSENTRAGER UND DER FOLGENABSCHATZUNG

. Ex-post-Bewertung/Eignungspriifungen bestehender Rechtsvorschriften

Entfallt.

. Konsultation der Interessentriger

Mit dem vorliegenden Vorschlag sollen die bestehenden NAFO-MaBnahmen, die fiir die
Vertragsparteien verbindlich sind, umgesetzt und durchgefiihrt werden. Nationale
Sachverstindige und Vertreter der Industrie aus den EU-Landern werden sowohl im Vorfeld
der NAFO Sitzungen, bei denen diese Empfehlungen angenommen werden, als auch wihrend
der gesamten Verhandlungen auf der Jahrestagung der NAFO konsultiert. Daher wurde es
nicht fiir notwendig erachtet, eine Konsultation der Interessentriger zu dieser Verordnung
durchzufiihren.

. Einholung und Nutzung von Expertenwissen
Entfallt.
. Folgenabschitzung

Diese Legislativinitiative legt keine neuen politischen Aspekte fest; sie betrifft bestehende
internationale  Verpflichtungen, die fir die EU bereits verbindlich sind. Eine
Folgenabschétzung ist daher nicht erforderlich.

. Effizienz der Rechtsetzung und Vereinfachung

Entfallt.

. Grundrechte

Entfallt.

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT

Entfallt.

5. WEITERE ANGABEN

. Durchfiihrungspline sowie Monitoring-, Bewertungs- und
Berichterstattungsmodalitiiten

Entfallt.
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. Erliauternde Dokumente (bei Richtlinien)

Entfallt.

. Ausfiihrliche Erliuterung einzelner Bestimmungen des Vorschlags

Kapitel I enthélt allgemeine Bestimmungen iiber den Gegenstand, den Geltungsbereich und
das Ziel des Vorschlags. Es enthélt auch die Begriffsbestimmungen. Diese Verordnung gilt
fiir EU-Schiffe, die im NAFO-Regelungsbereich fischen.

Kapitel II befasst sich mit Erhaltungs- und BewirtschaftungsmaBinahmen, einschlielich
Bestimmungen {iber Fangbeschrinkungen, die SchlieBung von Fischereien, die Ubertragung
von Quoten und die Vorschriften fiir Beifange. Dariiber hinaus enthilt es Bestimmungen {iber
die Maschen6ffnung, die Kennzeichnung der Fanggerite, die Mindestgro3e der Fische und
die BewirtschaftungsmafBinahmen fiir Tiefseegarnelen, Rochen, Schwarzen Heilbutt und Haie.

Kapitel III enthdlt Mainahmen zum Schutz empfindlicher Meeresokosysteme im NAFO-
Regelungsbereich, einschlieBlich Flachenbeschrankungen fiir die Grundfischerei und
Bedingungen fiir die Grundfischerei in neuen Gebieten.

Kapitel IV enthdlt Bestimmungen tiiber Schiffslisten, Schiffsmarkierungen und
Chartervereinbarungen.

In Kapitel V sind die Vorschriften fiir die Uberwachung und Meldung der Finge, die
Produktkennzeichnung, die Schiffsiiberwachungssysteme und die Umladungen festgelegt.

Kapitel VI enthdlt Bestimmungen zum Beobachterprogramm, einschlieBlich Vorschriften zum
Beobachterprogramm und zur elektronischen Berichterstattung.

Kapitel VII enthilt Bestimmungen fiir die Inspektion und Uberwachung auf See im NAFO-
Regelungsbereich. Es enthilt allgemeine Inspektions- und Uberwachungsvorschriften, regelt
die Inspektions- und Uberwachungsverfahren sowie die Bestimmungen iiber VerstoBe und
schwere Verstofe.

Kapitel VIII enthédlt Bestimmungen iiber die Hafenstaatkontrolle, einschlieflich der
Berichterstattungspflichten in Bezug auf bezeichnete Héifen und Kontaktstellen,
Bestimmungen {iber die Notifizierung der Einfahrt in Héifen und die Genehmigung zur
Anlandung oder Umladung. Dariiber hinaus sind darin Berichterstattungspflichten in Bezug
auf Hafeninspektionen festgelegt.

Kapitel IX enthdlt Bestimmungen {iber Fischereifahrzeuge aus Lindern, die keine
Vertragsparteien der NAFO sind, einschlieBlich Bestimmungen iiber die Vermutung der
illegalen, ungemeldeten und unregulierten Fischerei (IUU-Fischerei), die Sichtung und
Inspektion auf See und im Hafen, die vorldufige Liste der I[UU-Schiffe und Maflnahmen
gegen Schiffe, die auf der [UU-Liste gefiihrt werden.

Kapitel X enthélt Schlussbestimmungen {iber Aspekte wie die Vertraulichkeit elektronischer
Berichte und Meldungen, das Verfahren fir die Einreichung von Anderungsantrigen, die
Ubertragung von Befugnissen und Anderungen bestehender EU-Rechtsvorschriften.

DE



DE

2018/0304 (COD)
Vorschlag fiir eine
VERORDNUNG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

mit Erhaltungs- und Kontrollmanahmen fiir den Regelungsbereich der Organisation
fiir die Fischerei im Nordwestatlantik und zur Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 2115/2005 des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 1386/2007 des Rates

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union, insbesondere auf
Artikel 43 Absatz 2,

auf Vorschlag der Europédischen Kommission,

nach Stellungnahme des Europidischen Wirtschafts- und Sozialausschusses!,
gemil dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren,

in Erwédgung nachstehender Griinde:

(1) Ziel der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) gemidB der Verordnung (EU) Nr.
1380/2013 des Europiischen Parlaments und des Rates® ist die Nutzung lebender
aquatischer Ressourcen unter nachhaltigen wirtschaftlichen, 6kologischen und
sozialen Bedingungen.

(2) Mit dem Beschluss 98/392/EG des Rates® hat die Union das Seerechtsiibereinkommen
der Vereinten Nationen und das Ubereinkommen zur Durchfiihrung der
Bestimmungen des Seerechtsiibereinkommens der Vereinten Nationen vom
10. Dezember 1982  iiber die  Erhaltung und Bewirtschaftung  von
gebietsiibergreifenden  Fischbestinden und weit wandernden Fischbestinden
angenommen, die Grundsétze und Regeln fiir die Erhaltung und Bewirtschaftung der
lebenden Meeresressourcen enthalten. Im Rahmen ihrer umfassenderen internationalen
Verpflichtungen beteiligt sich die Union an den Bemiihungen um die Erhaltung der
Fischbestdnde in den internationalen Gewéssern.

(3)  Die Union ist Vertragspartei des Ubereinkommens iiber die kiinftige multilaterale
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Fischerei im Nordwestatlantik (im Folgenden

! ABL C,,S..

2 Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013
iiber die Gemeinsame Fischereipolitik und zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003 und
(EG) Nr. 1224/2009 des Rates sowie zur Authebung der Verordnungen (EG) Nr. 2371/2002 und (EG)
Nr. 639/2004 des Rates und des Beschlusses 2004/585/EG des Rates (ABlL. L 354 vom 28.12.2013,
S 22).

3 Beschluss 98/392/EG des Rates vom 23. Mirz 1998 tiber den Abschluss des Seerechtsiibereinkommens

der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 und des Ubereinkommens vom 28. Juli 1994 zur
Durchfiihrung des Teils XI des Seerechtsiibereinkommens durch die Europdische Gemeinschaft (ABI.
L 179 vom 23.6.1998, S. 1).
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4)

)

(6)

(7

,NAFO-Ubereinkommen*), das mit der Verordnung (EWG) Nr. 3179/78 des Rates*
angenommen wurde. Eine Anderung des NAFO-Ubereinkommens wurde am
28. September 2007 angenommen und mit dem Beschluss 2010/717/EU des Rates’
genehmigt.

Die NAFO ist befugt, rechtsverbindliche Beschliisse zur Erhaltung der
Fischereiressourcen zu erlassen. Diese Rechtsakte sind in erster Linie an die NAFO-
Vertragsparteien gerichtet, enthalten jedoch auch Verpflichtungen fiir die Betreiber
(z. B. Schiffskapitine). Mit ihrem Inkrafttreten sind die Erhaltungs- und
Kontrollmanahmen der NAFO fiir alle NAFO-Vertragsparteien verbindlich und im
Falle der Union in das Unionsrecht aufzunehmen, soweit sie nicht bereits durch das
Unionsrecht abgedeckt sind.

Mit der Verordnung (EG) Nr. 1386/2007 des Rates® wurden die Erhaltungs- und
Kontrollmainahmen der NAFO in Unionsrecht umgesetzt.

Die Erhaltungs- und KontrollmaBnahmen der NAFO wurden seit 2008 bei jeder
Jahrestagung der NAFO-Vertragsparteien gedndert. Diese neuen Bestimmungen
miissen in das Unionsrecht aufgenommen werden. Dies gilt u.a. auch fiir
ErhaltungsmaBBnahmen flir bestimmte Arten, fiir den Schutz empfindlicher
Meeresokosysteme, fiir Inspektionsverfahren auf See und im Hafen, fiir
Schiffsanforderungen, fiir die Uberwachung der Fangtiitigkeiten und fiir zusitzliche
Hafenstaatmalnahmen.

Da einige Bestimmungen der Erhaltungs- und KontrollmaBnahmen der NAFO von den
NAFO-Vertragsparteien hdufiger gedndert werden und dies voraussichtlich auch in
Zukunft der Fall sein wird, sollte der Kommission im Hinblick auf eine ziigige
Ubernahme kiinftiger Anderungen der Erhaltungs- und KontrollmaBnahmen der
NAFO in das EU-Recht die Befugnis iibertragen werden, gemill Artikel 290 des
Vertrags liber die Arbeitsweise der Europdischen Union Rechtsakte in Bezug auf
folgende Aspekte zu erlassen: Meldefristen, Fristen fiir die Vorlage der Berichte;
Begriffsbestimmungen; Liste verbotener Tatigkeiten von Forschungsschiffen;
bestimmte Fang- und Aufwandsbeschrankungen; Pflichten im Zusammenhang mit der
SchlieBung von Fischereien; in Situationen, in denen in den Fangmdglichkeiten
aufgefiihrte Arten als Beifdnge eingestuft werden, spezifische Hochstwerte fiir die
Aufbewahrung als Beifinge eingestufter Arten an Bord; bestimmte Verpflichtungen,
die bei Uberschreitung der Beifanggrenzen in einem Hol anzuwenden sind;
MaBnahmen im Zusammenhang mit der Fischerei auf Rochen; MalBlnahmen im
Zusammenhang mit der Fischerei auf Tiefseegarnelen; Anderung der Fangtiefe und
Beziige auf Gebietsbeschrinkungen oder Sperrgebiete; Verfahren in Bezug auf
zugelassene Fischereifahrzeuge mit mehr als 50 Tonnen Lebendgewicht an aullerhalb
des Regelungsbereichs getétigten Gesamtfiangen an Bord, die zur Fischerei auf
Schwarzen Heilbutt in das Gebiet einlaufen, und die Voraussetzungen fiir die

Verordnung (EWG) Nr. 3179/78 des Rates vom 28. Dezember 1978 iiber den Abschluss des
Ubereinkommens iiber die kiinftige multilaterale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Fischerei im
Nordwestatlantik durch die Europdische Wirtschaftsgemeinschaft (ABI. L 378 vom 30.12.1978, S. 1).
Beschluss 2010/717/EU des Rates vom 8. November 2010 iiber die Annahme der Anderungen des
Ubereinkommens iiber die kiinftige multilaterale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Fischerei im
Nordwestatlantik im Namen der Europdischen Union (ABI. L 321 vom 7.12.2010, S. 1).

Verordnung (EG) Nr. 1386/2007 des Rates vom 22. Oktober 2007 mit Bestandserhaltungs- und
Kontrollmafnahmen fiir den Regelungsbereich der Organisation fiir die Fischerei im Nordwestatlantik
(ABI. L 318 vom 5.12.2007, S. 1).
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Aufnahme der Fischerei auf Schwarzen Heilbutt; geografische und zeitliche
SchlieBungen fiir den Fang von Tiefseegarnelen; MaBnahmen zur Erhaltung von
Haien, einschlieBlich Berichterstattung, Verbot des Abtrennens von Haifischflossen an
Bord sowie von deren Aufbewahrung, Umladung und Anlandung; technische
Merkmale der Maschendffnungen; Verweise auf die Karte des FuBabdrucks und
Verweise auf Gebietsbeschrankungen fiir Grundfischereien; Bestimmungen {iber die
Definition des Treffens auf Indikatorarten fiir empfindliche Meeresokosysteme (VME)
und die Aufgaben eines abgestellten Beobachters; Inhalt der elektronischen
Ubermittlung, Liste der an Bord von Schiffen mitzufiihrenden giiltigen Dokumente,
Inhalt der Kapazititspléne; Unterlagen, die an Bord von Schiffen im Zusammenhang
mit Chartervereinbarungen mitzufithren sind; Verpflichtungen in Bezug auf die
Verwendung von  Fischereilogbiichern,  Produktionslogbiichern,  Stauplinen,
einschlieBlich Berichterstattungs- und Ubermittlungspflichten; die Daten des
Schiffsiiberwachungssystems (VMS-Daten); Bestimmungen iiber die elektronische
Meldung und den Inhalt der Mitteilungen; Pflichten der Schiffskapitdne wihrend der
Inspektion; Pflichten der Inspektoren und der inspizierenden Mitgliedstaaten; Liste der
Nichteinhaltungen, die  ernsthafte = Verstoe  darstellen;  Pflichten  des
Flaggenmitgliedstaats und des Hafenmitgliedstaats; Pflichten des Kapitins eines
Fischereifahrzeugs; Anforderungen beim Einlaufen in einen Hafen und Inspektionen
von Nichtvertragsparteien; Liste der von den Mitgliedstaaten gegen auf der I[UU-Liste
gefiihrte Schiffe zu ergreifenden Maflnahmen und die Verpflichtung zur jihrlichen
Berichterstattung.

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von
Sachverstindigen, durchfiihrt, die mit den Grundsétzen in Einklang stehen, die in der
Interinstitutionellen Vereinbarung iiber bessere Rechtsetzung’ niedergelegt wurden.
Um insbesondere fiir eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung
delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Européische Parlament und der Rat alle
Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverstindigen der Mitgliedstaaten, und ihre
Sachverstindigen haben  systematisch Zugang zu den Sitzungen der
Sachverstandigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten
Rechtsakte befasst sind.

Die Kommission, die die Union auf den NAFO-Sitzungen vertritt, einigt sich jéhrlich
auf eine Reihe rein technischer Bestimmungen der Erhaltungs- und
Kontrollmainahmen der NAFO, insbesondere in Bezug auf Format und Inhalt des
Informationsaustauschs, die wissenschaftliche Terminologie oder die SchlieBung
gefihrdeter Gebiete. Diese technischen Bestimmungen und Anderungen sollten
unverdndert in das Unionsrecht iibernommen werden, da sie fiir die Union und ihre
Mitgliedstaaten verbindlich sind, um fiir alle NAFO-Vertragsparteien eine einheitliche
Anwendung und die Durchsetzbarkeit gegen natiirliche und juristische Personen zu
gewihrleisten. Um einheitliche Bedingungen fiir die Durchfiihrung der einschldgigen
Bestimmungen zu gewdhrleisten, sollte die Kommission diese MalBnahmen im
Amtsblatt der Europdischen Union verotfentlichen -

Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europédischen Parlament, dem Rat der Europdischen
Union und der Europdischen Kommission vom 13. April 2016 {iber bessere Rechtsetzung (ABI. L 123
vom 12.5.2016, S. 1).
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL 1
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

Geltungsbereich

Sofern nichts anderes bestimmt ist, gilt diese Verordnung fiir Fischereifahrzeuge der
Union, die fiir die Zwecke der gewerblichen Fischerei auf Fischereiressourcen im
Regelungsbereich der Organisation fiir die Fischerei im Nordwestatlantik (NAFO)
gemiB Anhang I des Ubereinkommens® eingesetzt werden oder verwendet werden
sollen.

Diese Verordnung gilt unbeschadet der Verpflichtungen aus bestehenden
Verordnungen im Fischereisektor, insbesondere der Bestimmungen der Verordnung
(EU) Nr. 2017/2403° und der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 des Rates'’.

Sofern in der Verordnung nichts anderes bestimmt ist, diirfen Forschungsschiffe der
Union durch Erhaltungs- und BewirtschaftungsmaBnahmen nicht bei der Entnahme
von Fisch, insbesondere hinsichtlich der Maschen6ffnung, der Gro3enbegrenzungen,
der Sperrgebiete und der Schonzeiten, eingeschrankt werden.

Artikel 2

Gegenstand

Mit dieser Verordnung werden die Vorschriften fiir die Umsetzung der Erhaltungs- und
Kontrollmanahmen der NAFO im Hinblick auf ihre einheitliche und wirksame
Durchfiihrung in der Union festgelegt.

Artikel 3

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

(1

2

,,Ubereinkommen® das von Zeit zu Zeit gednderte Ubereinkommen von 1979 iiber
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Fischerei im Nordwestatlantik;

,Ubereinkommensgebiet das Gebiet gemiB Artikel IV Absatz 1 des
Ubereinkommens, in dem dieses gilt. Das Ubereinkommensgebiet ist in
wissenschaftliche und statistische Teilgebiete, Divisionen und Unterdivisionen

Beschluss 2010/717/EU des Rates vom 8. November 2010 iber die Annahme der Anderungen des
Ubereinkommens iiber die kiinftige multilaterale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Fischerei im

Nordwestatlantik im Namen der Européischen Union (ABI. L 321 vom 7.12.2010, S. 1).

Verordnung (EU) 2017/2403 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2017 iiber
die nachhaltige Bewirtschaftung von Auflenflotten (ABI. L 347 vom 28.12.2017, S. 81).

Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 des Rates vom 29. September 2008 {iber ein Gemeinschaftssystem zur
Verhinderung, Bekdmpfung und Unterbindung der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten
Fischerei (ABI. L 286 vom 29.10.2008, S. 1).
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4)

)

(6)

(7

®)

€))

(10)

(an

gemiB Anhang 1 des Ubereinkommens unterteilt, auf die in dieser Verordnung
Bezug genommen wird;

,Regelungsbereich® der Teil des Ubereinkommensgebiets auBerhalb nationaler
Gerichtsbarkeit;

,,Fischereiressourcen* alle Fische, Weich- und Krebstiere im
Ubereinkommensgebiet, ausgenommen: i) sesshafte Arten, bei denen Kiistenstaaten
souverine Rechte ausiiben konnen, die mit Artikel 77 des Seerechtsiibereinkommens
der Vereinten Nationen in Einklang stehen; und ii) soweit sie im Rahmen anderer
internationaler Vertrdge verwaltet werden, anadrome und katadrome Bestéinde und
weit wandernde Arten, die in Anhang I des Seerechtsiibereinkommens der Vereinten
Nationen aufgefiihrt sind;

,Fischereititigkeiten die Entnahme oder FErnte oder Verarbeitung von
Fischereiressourcen, die Anlandung oder Umladung von Fischereiressourcen oder
hieraus hergestellten Erzeugnissen oder jede andere Tétigkeit in Vorbereitung, zur
Unterstlitzung oder im Zusammenhang mit der Entnahme oder Ernte von
Fischereiressourcen im Regelungsbereich, einschlielich

(a) der Suche nach, dem Fang, der Entnahme oder Ernte von Fischereiressourcen,
tatsdchlich oder versuchsweise unternommen;

(b) jeder Tatigkeit, bei der davon ausgegangen werden kann, dass sie zur Ortung,
zum Fang, zur Entnahme oder Ernte von Fischereierzeugnissen fiihrt,
unabhéngig vom Zweck, und

(c) jeder Einsatz auf See, der zur Unterstiitzung oder in Vorbereitung der in dieser
Begriffsbestimmung beschriebenen Tétigkeiten erfolgt, mit Ausnahme von
Noteinsdtzen zum Schutz oder zur Rettung von Besatzungsmitgliedern oder
von Schiffen;

,»Fischereifahrzeug® jedes Unionsschiff, das Fischerei ausiibt oder ausgeiibt hat, auch
Verarbeitungsschiffe und Schiffe, die an Umladungen oder anderen Tatigkeiten in
Vorbereitung von oder im Zusammenhang mit Fischerei oder Versuchsfischerei oder
Forschungseinsitzen beteiligt sind,

,Forschungsschiff* ein dauerhaft fiir die Forschung genutztes Schiff oder ein Schiff,
das normalerweise fiir Fischereitdtigkeiten oder die Fischerei unterstiitzende
Tatigkeiten genutzt wird und zeitweise fiir die Fischereiforschung eingesetzt wird;

»CEM®“ die von der NAFO-Kommission erlassenen Erhaltungs- und
KontrollmaBnahmen'';

,2Fangmoglichkeiten® Fangquoten, die einem Mitgliedstaat durch einen fiir den
Regelungsbereich geltenden Rechtsakt der Union zugeteilt werden;

»EFCA® die Europiische Fischereiaufsichtsagentur, die mit der Verordnung (EQG)
Nr. 768/2005 des Rates'? eingerichtet wurde;

,Fangtag® jeder Kalendertag oder Teil eines Kalendertages, an dem ein
Fischereifahrzeug in einer Division des Regelungsbereichs priasent ist;

Abrufbar unter :<https:// www.nafo.int>.

Verordnung (EG) Nr. 768/2005 des Rates vom 26. April 2005 zur Errichtung einer Europiischen
Fischereiaufsichtsagentur und zur Anderung der Verordnung (EWG) Nr. 2847/93 zur Einfithrung einer
Kontrollregelung fiir die gemeinsame Fischereipolitik (ABI. L 128 vom 21.5.2005, S. 1).
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(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

€2y
(22)

(23)

(24)

,Hafen* Offshore-Terminals und andere Anlagen fiir Anlandung, Umladung,
Verpackung, Verarbeitung, Betankung oder Bevorratung;

,»Schiff einer Nichtvertragspartei ein Schiff, das berechtigt ist, die Flagge eines
Staates zu fiihren, der nicht Vertragspartei der NAFO oder kein Mitgliedstaat ist,
oder ein Schiff, bei dem der Verdacht besteht, dass es keine Staatszugehorigkeit
besitzt;

,Umladung“ die  direkte = Ubergabe = von  Fischereiressourcen  oder
Fischereierzeugnissen von einem Fischereifahrzeug auf ein anderes;

»pelagisches Schleppnetz® ein Schleppnetz, das fiir den Fang pelagischer Arten
bestimmt und zu keinem Teil so ausgelegt ist, dass es zu irgendeinem Zeitpunkt mit
dem Boden in Berithrung kommt oder dort einsetzt wird. Das Fanggerét darf weder
Scheiben, Spulen oder Rollen auf seinem Grundtau oder anderes Zubehor umfassen,
das dafiir ausgelegt ist, mit dem Boden in Beriihrung zu kommen; es darf jedoch
einen Scheuerschutz aufweisen;

,empfindliche Meeresokosysteme (vulnerable marine ecosystems - VMEs)“ die
unter den Nummern 42 und 43 der internationalen Leitlinien der FAO fiir die
Bewirtschaftung der Tiefseefischereien auf Hoher See genannten VMEs;

»~FuBabdruck®, ansonsten bezeichnet als ,,bestehende Grundfischereigebiete”, den
Teil des Regelungsbereichs, in dem die Grundfischerei historisch betrieben wurde,
und der durch die Koordinaten in Tabelle 4 definiert und in der Abbildung 2 der
CEM dargestellt wird;

,»Grundfischerei” Fangtatigkeiten, bei denen die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die
Fanggerite im Rahmen der normalen Fischereititigkeit physisch auf den
Meeresboden einwirken;

,verarbeiteter Fisch” jeden Meeresorganismus, der seit dem Fang physisch verdndert
wurde, einschlieBlich filetiert, ausgenommen, verpackt, in Konserven, gefroren,
gerduchert, gesalzen, gegart, gepickelt, getrocknet oder auf andere Weise fiir die
Vermarktung vorbereitet;

»Versuchsgrundfischerei“ Grundfischerei auBerhalb des FuBabdrucks oder im
Rahmen des FuBabdrucks mit erheblichen Verdnderungen des Fangverhaltens oder
der in der Fischerei eingesetzten Technologie;

»VME-Indikatorarten* die Arten, die gemdl Anhang I.LE Teil VI der CEM das
Vorkommen von empfindlichen Meeresdkosystemen anzeigen;

»~IMO-Nummer* eine 7-stellige Nummer, die unter der Zustindigkeit der
Internationalen Seeschifffahrtsorganisation vergeben wird,

»Inspektor  wenn  nicht anders  prizisiert einen  Inspektor  der
Fischereikontrollbehdrden der NAFO-Vertragsparteien, der im Rahmen der
gemeinsame Inspektions- und Uberwachungsregelung gemiB Kapitel VII abgestellt
ist;

»IUU-Fischerei“ die Tatigkeiten, die im Internationalen Aktionsplan zur
Verhinderung, Bekdmpfung und Unterbindung der illegalen, ungemeldeten und
unregulierten Fischerei beschrieben sind, der von der Erndhrungs- und
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen angenommen wurde;
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(25)

(26)
27)

(28)

(29)

(a)

(b)

(a)

(b)

,Fangreise” eines Fischereifahrzeugs die Zeit, die im Regelungsbereich verbracht
wird, und endet, wenn alle Finge an Bord aus dem Regelungsbereich angelandet
oder umgeladen wurden;

»Fischereiliberwachungszentrum (FUz)* ein an Land befindliches
Fischereiliberwachungszentrum des Flaggenmitgliedstaats;

»Liste der [UU-Schiffe die geméf den Artikeln 52 und 53 der CEM erstellte Liste;

,erhebliche nachteilige Auswirkungen® die unter den Nummern 17 bis 20 der
internationalen Leitlinien der FAO fiir die Bewirtschaftung der Tiefseefischereien
auf Hoher See genannten nachteiligen Auswirkungen;

»VME-Indikatorelement“ bei  topographischen, hydrophysikalischen  oder
geologischen Merkmalen hervorgehobene Elemente, die VME wie in Anhang L.E
Teil VII der CEM angegeben, unterstiitzen konnen.

KAPITEL II
ERHALTUNGS- UND BEWIRTSCHAFTUNGSMAGBNAHMEN
Artikel 4

Forschungsschiffe

Sofern nichts anderes bestimmt ist, diirfen Forschungsschiffe durch Erhaltungs- und
BewirtschaftungsmaBnahmen nicht bei der Entnahme von Fisch im
Regelungsbereich, insbesondere  hinsichtlich der  Maschendffnung,  der
GroBenbegrenzungen, der Sperrgebiete und der Schonzeiten, eingeschrankt werden.

Ein Forschungsschiff darf

keine Fischereititigkeiten durchfiihren, die nicht mit seinem Forschungsplan
vereinbar sind, oder

in 3L Tiefseegarnelen entnehmen, die die Zuweisung des Mitgliedstaats tibersteigen.

Mindestens vierzehn Tage vor Beginn eines Fischereiforschungszeitraums verfahrt
der Flaggenmitgliedstaat wie folgt:

er ibermittelt der Kommission auf elektronischem Wege in dem in Anhang II.C der
CEM festgelegten Format die Meldung aller zum Fiihren seiner Flagge berechtigten
Forschungsschiffe, die er zur Durchfilhrung von Forschungstitigkeiten im
Regelungsbereich ermichtigt hat, und

er legt der Kommission einen Forschungsplan fiir alle zum Fiihren seiner Flagge
berechtigten Schiffe vor, die zur Durchfiihrung von Forschungsarbeiten befugt sind,
einschlieBlich des Zwecks, des Standorts und - bei voriibergehend an der Forschung
beteiligten Schiffen - der Termine, an denen das Schiff als Forschungsschiff
eingesetzt wird.

Der Flaggenmitgliedstaat teilt der Kommission unverziiglich die Einstellung von
Forschungstétigkeiten durch ein Forschungsschiff mit.

Der Flaggenmitgliedstaat teilt der Kommission jede Anderung des Forschungsplans
mindestens vierzehn Tage vor dem Zeitpunkt mit, zu dem diese Anderungen
wirksam werden. Das Forschungsschiff fiihrt Aufzeichnungen {ber die
Verdnderungen an Bord.
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(a)

(b)

(©)

(d)

(e)

®

Die an der Forschung beteiligten Schiffe miissen zu jedem Zeitpunkt eine Kopie des
Forschungsplans in englischer Sprache an Bord mitfiihren.

Die Kommission leitet die von den Flaggenmitgliedstaaten geméll den Absétzen 3, 4
und 5 ilibermittelten Angaben spétestens sieben Tage vor Beginn des Fangzeitraums
bzw. im Falle von Anderungen Forschungsplans sieben Tage vor dem Zeitpunkt, zu
dem eine Anderung des Forschungsplans wirksam wird, an den NAFO-
Exekutivsekretir weiter.

Artikel 5

Fang- und Aufwandsbeschrinkungen

Jeder Mitgliedstaat tragt dafiir Sorge, dass alle Fang- und Aufwandsbeschrinkungen
fiir die in den geltenden Fangmoglichkeiten genannten Bestdnde gelten; sofern nichts
anderes angegeben ist werden alle Quoten als Lebendgewicht in Tonnen angegeben.

Bei in den geltenden Fangmoglichkeiten genannten Bestinden, die im
Regelungsbereich von zum Fiihren ihrer Flagge befugten Schiffen gefangen wurden,
verfahren die Flaggenmitgliedstaaten wie folgt:

sie begrenzen die Finge ihrer Schiffe, sodass die dem betreffenden Mitgliedstaat
nach den geltenden Fangmdglichkeiten zugeteilte Quote nicht {iberschritten wird;

sie stellen sicher, dass alle Arten von Bestinden, die in den geltenden
Fangmoglichkeiten aufgefiihrt sind und von ihren Schiffen gefangen werden, auf die
dem betreffenden Mitgliedstaat zugeteilte Quote angerechnet werden, einschlielich
der Beifinge von 3M-Rotbarsch, die zwischen dem geschitzten Zeitpunkt, an dem
50 % der TAC fiir 3M-Rotbarsch ausgeschopft sind, und dem 1. Juli entnommen
wurden;

sie stellen sicher, dass nach dem geschitzten Zeitpunkt, an dem 100 % der TAC fiir
3M-Rotbarsch ausgeschopft sind, kein 3M-Rotbarsch mehr an Bord ihrer Schiffe
behalten wird;

sie diirfen Bestinde befischen, fiir die ihnen keine Quote in Ubereinstimmung mit
den geltenden Fangmoglichkeiten zugeteilt wurde, im Folgenden ,,Sonstige*“-Quote
genannt, sofern eine solche Quote besteht und der NAFO-Exekutivsekretir keine
Schliefung mitgeteilt hat;

sie teilen der Kommission und der EFCA die Namen von EU-Schiffen, die die Quote
»donstige™ befischen wollen, mindestens 48 Stunden vor jeder Einfahrt und nach
mindestens 48 Stunden Abwesenheit vom Regelungsbereich mit. Diese Mitteilung
wird moglichst mit einer Schitzung der voraussichtlichen Fangmenge ergidnzt. Diese
Mitteilung wird an die Kontroll- und Uberwachungswebsite (MCS) der NAFO'!3
geschickt.

sie begrenzen ihre Fangtétigkeiten auf Tiefseegarnelen in der Division 3M im
Einklang dem Fischereiaufwand, der im Rahmen der in der Verordnung festgelegten
Fangmoglichkeiten gilt.

13
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(b)

(©)

(d)

(e)

®

(2

(h)

Bei einem Hol gelten die Arten, die den groBten Gewichtsanteil am Gesamtfang im
Hol ausmachen, als in einer gezielten Fischerei auf den betreffenden Bestand
befischt.

Artikel 6

Schlieffung von Fischereien
Jeder Mitgliedstaat

schlieBt seine Befischung der Besténde, die in den im Regelungsbereich geltenden
Fangmoglichkeiten aufgelistet sind, an dem Tag ab, an dem die verfligbaren Daten
darauf hindeuten, dass die diesem Mitgliedstaat zugeteilte Gesamtquote fiir die
betreffenden Bestdnde ausgeschopft sein wird, einschlieBlich der geschitzten Menge,
die vor Abschluss der Fischerei entnommen wird, Riickwiirfe und geschitzte
ungemeldete Fénge aller zum Fiihren der Flagge dieses Mitgliedstaats berechtigten
Schiffe;

stellt sicher, dass seine Fischereifahrzeuge unverziiglich die Fischereitétigkeiten
einstellen, die zu Fiangen fiihren konnen, wenn er von der Kommission gemal3
Absatz 3 dariiber in Kenntnis gesetzt wurde, dass die dem betreffenden Mitgliedstaat
zugeteilte Quote vollstindig ausgeschopft ist. Wenn der Mitgliedstaat nachweisen
kann, dass ihm noch Quoten fiir diesen Bestand gemil Absatz 2 zur Verfligung
stehen, so konnen die Schiffe dieses Mitgliedstaats die Fischerei auf diesen Bestand
wieder aufnehmen;

schlieBt seine Fischerei auf Tiefseegarnelen in der Division 3M, wenn die ihm
zugewiesene Anzahl von Fangtagen erreicht ist. Die Anzahl der Fangtage jedes
Schiffs wird anhand der VMS-Positionsdaten innerhalb von Division 3M bestimmt,
wobei jeder Teil eines Tages als ganzer Tag gilt;

schlieBt seine gezielte Befischung von 3M-Rotbarsch zwischen dem Zeitpunkt, zu
dem die registrierte und gemiB3 Absatz 3 gemeldete Fangmenge schitzungsweise
50 % der zuldssigen Gesamtfangmenge (TAC) fiir 3M-Rotbarsch erreicht hat, und
dem 1. Juli;

schlief3t seine gezielte Befischung von 3M-Rotbarsch zu dem Zeitpunkt, an dem die
registrierte und gemdfl Absatz 3 gemeldete Fangmenge schitzungsweise 100 % der
TAC fiir 3M-Rotbarsch erreicht hat;

teilt der Kommission das Datum der SchlieBung geméfl den Buchstaben a bis e
unverziiglich mit;

untersagt zum Fiihren seiner Flagge berechtigten Schiffen die Fortsetzung einer
gezielten Fischerei im Regelungsgebiet auf einen bestimmten Bestand im Rahmen
einer Quote ,,Sonstige™ auflerhalb der Frist von 5 Tagen nach der Mitteilung des
NAFO-Exekutivsekretirs, wonach die Quote ,,Sonstige* laut der Kommission geméf
Absatz 3 zugeteilt werden soll;

stellt sicher, dass kein zum Fiihren seiner Flagge berechtigtes Schiff eine gezielte
Fischerei im Regelungsgebiet auf einen bestimmten Bestand im Rahmen einer Quote
»donstige* beginnt nach der Mitteilung des NAFO-Exekutivsekretdrs, wonach die
Quote ,,Sonstige™ gemill Absatz 3 zugeteilt werden soll;
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(1)

(a)

(b)

(a)

(b)
(c)

(a)

(b)

(c)

stellt nach SchlieBung der Fischerei gemill diesem Absatz sicher, dass die zum
Fiihren seiner Flagge berechtigten Schiffe keine Fische des betreffenden Bestands
mehr an Bord halten, es sei denn, es ist im Rahmen dieser Verordnung anderweitig
zugelassen.

Eine gemdll Absatz 1 geschlossene Fischerei kann innerhalb von 15 Tagen nach der
Notifizierung durch die Kommission in Absprache mit dem NAFO-Exekutivsekretér
wieder aufgenommen werden:

wenn der NAFO-Exekutivsekretér bestétigt, dass die Kommission nachgewiesen hat,
dass aus der urspriinglichen Zuweisung verbleibende Quoten zur Verfiigung stehen,
oder

wenn eine Quoteniibertragung von einer anderen NAFO-Vertragspartei entsprechend
den Fangmoglichkeiten zu einer zusétzlichen Quote fiir den betreffenden Bestand
fithrt, der geschlossen worden ist.

Die Kommission teilt den Mitgliedstaaten das in Absatz 1 genannte Datum der
Schliefung umgehend mit.

Artikel 7

Aufbewahrung von Beifdngen an Bord

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre Schiffe, einschlieBlich der geméf
Artikel 23 gecharterten Schiffe, die Beifinge von Arten, die in ihren jeweiligen
geltenden  Fangmoglichkeiten aufgefiihrt sind, bei Fangtitigkeiten im
Regelungsbereich auf ein Minimum beschréanken.

Eine in den geltenden Fangmoglichkeiten aufgefiihrte Art wird als Beifang
eingestuft, wenn sie in einer Division gefangen wird und eine der folgenden
Situationen vorliegt:

diesem Mitgliedstaat wurde in dieser Division gemid3 den geltenden
Fangmoglichkeiten keine Quote fiir diesen Bestand zugeteilt;

es gilt ein Fangverbot fiir den betreffenden Bestand (Moratoria) oder

die Quote ,,Sonstige* fiir einen bestimmten Bestand wurde nach Mitteilung durch die
Kommission gemal Artikel 6 vollstindig ausgeschoptft.

Jeder Mitgliedstaat tragt dafiir Sorge, dass seine Schiffe, einschlieBlich der geméif
Artikel 23 gecharterten Schiffe, die Autbewahrung an Bord von Arten, die als
Beifang eingestuft wurden, auf die nachstehend festgelegten Hochstwerte
beschrinken:

fiir Kabeljau in der Division 3M, Rotbarsch in 3LN und Rotzunge in 3NO: 1250 kg
oder 5 %, je nachdem, welche Menge grof3er ist;

fiir Kabeljau in der Division 3NO: 1000 kg oder 4 %, je nachdem, welche Menge
grofer ist;

fiir alle anderen in den Fangmoglichkeiten aufgefiihrten Bestéinde, fiir die dem
Mitgliedstaat keine spezifische Quote zugeteilt wurde: 2500 kg oder 10 %, je
nachdem, welche Menge grofer ist;
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(d)

(e)

(a)
(b)

1.

ii.

1il.

1v.

wenn ein Fangverbot gilt (Moratoria) oder wenn die fiir diesen Bestand eroffnete
Quote ,,Sonstige™ vollstindig ausgeschopft ist: 1250 kg oder 5 %, je nachdem,
welche Menge grofler ist, und

sobald die gezielte Fischerei auf Rotbarsch in der Division 3M gemilB Artikel 6
Absatz 1 Buchstabe d geschlossen ist: 1250 kg oder 5 %, je nachdem, welcher
Menge grofler ist.

Die Obergrenzen und Prozentsitze geméfl Absatz 3 werden nach Division berechnet
als Gewichtsprozentanteil der einzelnen Bestinde an den Gesamtfingen der
Bestidnde, die in den Fangmoglichkeiten aufgefiihrt sind, und auf der Grundlage der
Angaben im Fischereilogbuch fiir diese Division zum Zeitpunkt der Inspektion an
Bord aufbewahrt wurden.

Bei der Berechnung der Beifangmengen von Grundfischen in Absatz 3 werden die
Tiefseegarnelenfinge nicht in die Gesamtfinge an Bord einbezogen.

Artikel 8

Uberschreitung der Beifanggrenzen in einem Hol
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre Schiffe
keine gezielte Fischerei auf Arten gemil3 Artikel 7 Absatz 2 durchfiihren;

die folgenden Anforderungen erfiillen, wenn das Gewicht einer der Beifanggrenzen
unterliegenden Art mit Ausnahme der gezielten Fischerei auf Tiefseegarnelen in
einem Hol den hoheren der Grenzwerte nach Artikel 7 Absatz 3 iiberschreitet:

sie entfernen sich wihrend des folgenden Hols unverziiglich mindestens 10
Seemeilen von der Position des letzten Hols;

sie verlassen die Division und kehren mindestens 60 Stunden lang nicht
zurlick, wenn die in Artikel 7 Absatz 3 genannten Beifanggrenzen nach dem
ersten Hol nach der Positionsénderung gemdll Buchstabe b Ziffer i wieder
iiberschritten werden,;

sie unternehmen einen Versuchshol mit einer Dauer von hochstens 3 Stunden,
bevor nach einer Abwesenheit von 60 Stunden eine neue Fischerei
aufgenommen wird. Wenn die Beifanggrenzen unterliegenden Bestinde den
groBBten Gewichtsanteil der Gesamtfangmenge im Hol ausmachen, wird dieser
nicht als gezielte Fischerei auf diese Bestinde angesehen und das Schiff muss
gemil Buchstabe b Ziffern i und ii unverziiglich seine Position dndern, und

sie weisen jeden gemdll Buchstabe b durchgefiihrten Versuchshol aus und
erfassen die Koordinaten der Start- und Endpositionen eines solchen
Versuchshols im Fischereilogbuch.

Bei der gezielten Fischerei auf Tiefseegarnele findet die in Absatz 1 genannte
Positionsdnderung Anwendung, wenn in einem Hol die Gesamtmenge der in den
geltenden Fangmoglichkeiten aufgefiihrten Grundfischbestinde in der Abteilung 3M
5 % oder in der Abteilung 3L 2,5 % tiberschreitet.

Bei gezielter Fischerei auf Rochen mit der hierfiir vorgeschriebenen Maschenoffnung
gilt das erste Mal, bei dem in einem Hol Arten mit Beifanggrenzen geméaf3 Artikel 7
Absatz 2 den groBten Gewichtsanteil am Fang ausmachen, als unbeabsichtigt
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(a)

(b)

eingebrachter Fang; das Schiff dndert jedoch gemall Absatz 1 unverziiglich seine
Position.

Der Prozentanteil des Beifangs in einem Hol wird fiir jeden Bestand, der in den
geltenden Fangmdglichkeiten aufgefiihrt ist, als Prozentsatz des Gesamtfangs aus
diesem Hol angegeben.

Artikel 9

Tiefseegarnelen

Fiir die Zwecke dieses Artikels umfasst Division 3M den Teil der Division 3L, der
von Linien zwischen den in Tabelle 1 beschriebenen und in Abbildung 1(1) der CEM
dargestellten Punkten umschlossen wird.

Schiffe, die auf derselben Fangreise auf Tiefseegarnelen und andere Arten fischen,
{ibermitteln der Kommission einen Bericht iiber die Anderung der Fischerei. Die
Anzahl der Fangtage wird entsprechend berechnet.

Die in diesem Artikel genannten Fangtage sind zwischen den NAFO-
Vertragsparteien nicht iibertragbar. Fangtage einer NAFO-Vertragspartei diirfen von
einem Schiff, das berechtigt ist, die Flagge einer anderen NAFO-Vertragspartei zu
fiihren, nur gemdl Artikel 23 genutzt werden.

Kein Schiff darf in Division 3M zwischen 00:01 Koordinierte Weltzeit (UTC) am
1. Juni und 24:00 UTC am 31. Dezember in dem in Tabelle 2 beschriebenen und in
Abbildung 1(2) der CEM dargestellten Gebiet auf Tiefseegarnelen fischen.

Die Fischerei auf Tiefseegarnelen in der Division 3L findet in Tiefen von iiber 200 m
statt. Die Fischerei im Regelungsbereich ist begrenzt auf ein Gebiet Ostlich einer
Linie, die durch die in Tabelle 3 beschriebenen und in Abbildung 1(3) der CEM
dargestellten Koordinaten festgelegt ist.

Jedes Schiff, das in der Division 3L auf Tiefseegarnelen gefischt hat, oder seine
Vertreter in dessen Namen, melden der zustindigen Hafenbehérde mindestens 24
Stunden im Voraus die voraussichtliche Ankunftszeit und die an Bord mitgefiihrten
geschitzten Mengen von Tiefseegarnelen nach Division.

Artikel 10

Schwarzer Heilbutt

Folgende Maflnahmen gelten fiir Schiffe mit einer Liange iiber alles von 24 Metern
oder mehr, die im Untergebiet 2 und in den Divisionen 3KLMNO Fischerei auf
Schwarzen Heilbutt betreiben:

Jeder Mitgliedstaat teilt seine Quote flir Schwarzen Heilbutt unter seinen
zugelassenen Schiffen auf;

ein zugelassenes Schiff darf seine Fidnge von Schwarzem Heilbutt nur in einem
bezeichneten Hafen anlanden. Zu diesem Zweck benennt jeder Mitgliedstaat einen
oder mehrere Hifen seines Hoheitsgebiets, in denen zugelassene Schiffe Schwarzen
Heilbutt anlanden diirfen.
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(©)

(d)

(e)

(a)

(b)

(c)

(d)

1.

ii.

3.

jeder Mitgliedstaat {ibermittelt der Kommission die Namen der von ihm bezeichneten
Hifen. Spitere Anderungen der Liste werden spitestens 20 Tage vor
Wirksamwerden der Anderung iibermittelt. Die Kommission verdffentlicht die
Informationen auf der NAFO-MCS-Website;

mindestens 48 Stunden vor seiner voraussichtlichen Ankunft im Hafen meldet ein
zugelassenes Schiff oder sein Vertreter in seinem Namen der zustindigen
Hafenbehorde die voraussichtliche Ankunftszeit, die an Bord mitgefiihrte geschitzte
Menge an Schwarzem Heilbutt und Informationen iiber die Division oder Divisionen,
in denen die Fange getitigt wurden;

jeder Mitgliedstaat priift jede Anlandung von Schwarzem Heilbutt in seinen Héfen
und erstellt einen Inspektionsbericht in dem in Anhang IV.C der CEM
vorgeschriebenen Format und iibermittelt ihn der Kommission, mit Kopie an die
Europiische Fischereiaufsichtsagentur (EFCA), innerhalb von 10 Arbeitstagen nach
dem Datum, an dem die Inspektion abgeschlossen wurde. In dem PSC-3-Bericht
CEM sind Einzelheiten zu allen Verstoen gegen die Verordnung, die bei der
Hafenkontrolle festgestellt wurden, anzugeben und zu beschreiben. Er enthilt alle
verfligbaren einschldgigen Informationen iiber Verstofle, die wahrend der laufenden
Fangreise des inspizierten Fischereifahrzeugs auf See festgestellt wurden. Die
Kommission verdffentlicht die Informationen auf der NAFO-MCS-Webseite.

Fiir zugelassene Schiffe mit mehr als 50 Tonnen Lebendgewicht an auflerhalb des
Regelungsbereichs getétigten Gesamtfingen an Bord, die zur Fischerei auf
Schwarzen Heilbutt in das Regelungsgebiet einlaufen, gelten folgende Verfahren:

Der Kapitén unterrichtet den NAFO-Exekutivsekretir per E-Mail oder Fax spétestens
72 Stunden vor Einfahrt des Schiffes in den Regelungsbereich tliber die Menge der an
Bord befindlichen Finge, die Position (Lidngen- und Breitengrade), an der der
Kapitidn beabsichtigt, den Fischfang zu beginnen, die voraussichtliche Ankunftszeit
an dieser Position und die Kontaktinformationen des Fischereifahrzeugs (z. B. Funk,
Satellitentelefon oder E-Mail);

ein Inspektionsschiff, das beabsichtigt, ein Fischereifahrzeug zu inspizieren, bevor es
mit der Fischerei auf Schwarzen Heilbutt beginnt, teilt dem Fischereifahrzeug und
dem NAFO-Exekutivsekretir die Koordinaten einer bezeichneten Inspektionsstelle
mit, die hochstens 60 Seemeilen von der Position entfernt ist, an der das Schiff laut
Kapitin schitzungsweise den Fang aufnehmen wird, und informiert andere,
moglicherweise im Regelungsbereich titige Inspektionsschiffe entsprechend;

ein gemil Buchstabe b notifiziertes Fischereifahrzeug begibt sich zu der
bezeichneten Inspektionsstelle;

ein Fischereifahrzeug darf seine Fangtdtigkeit erst dann aufnehmen, wenn es im
Einklang mit diesem Artikel inspiziert wurde, es sei denn,

es erhilt innerhalb von 72 Stunden keine Notifizierung der Mitteilung, die es
geméil Unterabsatz 2 Buchstabe a iibermittelt hat, oder

das Inspektionsschiff hat innerhalb von 3 Stunden nach seiner Ankunft an der
bezeichneten Inspektionsstelle nicht mit der beabsichtigten Inspektion
begonnen.

Anlandungen von Schwarzem Heilbutt von Schiffen von Nichtvertragsparteien, die
im Regelungsbereich Fischfang betrieben haben, sind verboten.
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Artikel 11

Kalmare

Kein Schiff darf zwischen 00:01 UTC am 1. Januar und 24:00 UTC am 30. Juni in den
Untergebieten 3 und 4 auf Kalmare fischen.

(a)

(b)
(©)

(a)

(b)

Artikel 12

Erhaltung und Bewirtschaftung von Haifischbestdinden
Die Mitgliedstaaten

melden alle Fénge von Haien, einschlieBlich verfiigbarer historischer Daten, im
Einklang mit den Verfahren fiir die Meldung von Fiangen und Fischereiaufwand
gemil Artikel 25;

verbieten das Abtrennen von Haifischflossen an Bord von Schiffen;

verbieten die Aufbewahrung an Bord, das Umladen und die Anlandung von
Haifischflossen, die vollstindig vom Korper gelost sind.

Unbeschadet des Absatzes 1 konnen Haifischflossen, um die Lagerung an Bord zu
erleichtern, teilweise durchgeschnitten und auf den Korper gefaltet werden.

Kein Fischereifahrzeug darf unter Verstol gegen diese Vorschriften erhaltene
Flossen an Bord behalten, umladen oder anlanden.

In Fischereien, die nicht auf Haie abzielen, fordert jeder Mitgliedstaat alle zum
Fiihren seiner Flagge berechtigten Schiff auf, Haie und insbesondere Jungtiere, die
nicht zur Verwendung als Lebensmittel oder zur Bestreitung des Lebensunterhalts
bestimmt sind, lebend freizulassen.

Die Mitgliedstaaten verfahren wenn méglich wie folgt:

sie betreiben Forschung, um zu ermitteln, wie das Fanggerdt zum Schutz von Haien
selektiver gemacht werden kann;

sie filhren Forschungsarbeiten zu den wichtigsten biologischen und 6kologischen
Parametern, dem Lebenszyklus, Verhaltens- und Migrationsmustern sowie iiber
mogliche Paarungs-, Vermehrungs- und Aufwuchsgebiete von wichtigen Haiarten
durch.

Die Mitgliedstaaten iibermitteln der Kommission die Ergebnisse dieser
Forschungsarbeiten zur Weiterleitung an das NAFO-Sekretariat.

Artikel 13

Maschenoffnung

Fiir die Zwecke dieses Artikels wird die Maschendffnung in Ubereinstimmung mit
Anhang II1.A der CEM gemessen.

Es darf kein Schiff mit einem Netz fischen, dessen Maschendffnung kleiner ist als
fiir jede der folgenden Arten vorgeschrieben:
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(2)
(b)
(©)

(d)
(e)

®

(a)

40 mm fiir Tiefseegarnelen und Garnelen (PRA);
60 mm fiir Kurzflossenkalmar (SQI);

280 mm im Steert und 220 mm in allen anderen Teilen des Schleppnetzes fiir Rochen
(SKA);

130 mm fiir alle anderen Grundfische geméfl Anhang I.C der CEM,;

100 mm bei pelagischem Schnabelbarsch (REB) in Untergebiet 2 und in den
Divisionen 1F und 3K, und

90 mm fiir Rotbarsch (RED) in der Fischerei mit pelagischen Schleppnetzen in den
Divisionen 30, 3M und 3LN.

Schiffe, die Fischerei auf eine der in Absatz 2 genannten Arten betreiben und an
Bord Netze mit einer geringeren Maschendffnung als in demselben Absatz
vorgesehen mitfiithren, stellen sicher, dass diese Netze sicher festgezurrt und verstaut
sind und wéhrend dieser Fischerei nicht unmittelbar genutzt werden konnen.

Schiffe, die eine gezielte Fischerei auf andere als die in Absatz 2 genannten Arten
betreiben, diirfen mit Netzen, die eine kleinere Maschen6ffnung aufweisen als in
Absatz 2 festgelegt, regulierte Arten fangen, sofern die Beifangvorschriften gemal
Artikel 7 Absatz 3 erfiillt werden.

Artikel 14

Verwendung von Vorrichtungen und Kennzeichnung des Fanggerdits

Verstarkungstaue, Teilstropps und Steerfloats diirfen bei Schleppnetzen verwendet
werden, sofern diese Vorrichtungen in keiner Weise die zugelassene
Maschenoffnung einschrinken oder behindern.

Kein Schiff darf Mittel oder Vorrichtungen verwenden, die die Maschendffnung
behindern oder verringern. Die Schiffe konnen jedoch Vorrichtungen, die in Anhang
III.B ,,Zugelassene(r) Scheuerschutz an der Oberseite/Gelenkketten fiir den
Garnelenfang®™ der CEM beschrieben sind, an der Oberseite des Steert in einer Weise
anbringen, dass die Maschen des Steerts, einschlieBlich der Tunnel, nicht verstopft
sind. Segeltuch, Netzwerk oder anderes Material darf an der Unterseite des Steerts
eines Netzes nur in dem Umfang befestigt werden, der erforderlich ist, um die
Beschédigung des Steerts zu vermeiden oder zu minimieren.

Schiffe, die in den Divisionen 3L oder 3M auf Tiefseegarnelen fischen, verwenden
Sortiergitter mit einem Hochstabstand von 22 mm zwischen den Stdben. Schiffe, die
in der Division 3L auf Tiefseegarnelen fischen, verwenden dariiber hinaus
Gelenkketten mit einer Mindestldnge von 72 cm, gemessen gemdfl Anhang III.B der
CEM.

Beim Fischfang in den in Artikel 18 Absatz 1 genannten Seeberg-Sperrgebieten sind
nur pelagische Schleppnetze zuldssig.

Kein Fischereifahrzeug

verwendet Fanggerit, das nicht gemill allgemein anerkannten internationalen
Normen, insbesondere dem Ubereinkommen iiber das Verhalten beim Fischfang im
Nordatlantik, gekennzeichnet ist, oder
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(b)

(2)

(b)

(©)

(a)
(b)
(©)
(d)
(e)
®

(a)
(b)
(©)
(d)
(e)
6]

setzt Markierungsbojen oder dhnliche Auftriebshilfen an der Oberfldche ein, die dazu
bestimmt sind, den Standort von stationdrem Fanggerit anzuzeigen, ohne dass die
Registriernummer des Schiffes angezeigt wird.

Artikel 15

Verlorenes oder zuriickgelassenes Fanggerdt, Bergung von Fanggerdten
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass

zum Fiihren ihrer Flagge berechtigte Schiffe, die im Regelungsgebiet fischen, an
Bord iiber eine Ausriistung verfligen, um verlorenes Fanggerét zu bergen;

der Kapitin eines Schiffes, das Fanggerit oder Teile davon verloren hat, alle
angemessenen Schritte unternimmt, um diese so bald wie moglich zu bergen, und

kein Kapitin absichtlich Fanggerit zurtickldsst, auler aus Sicherheitsgriinden.

Kann das verlorene Fanggerdt nicht geborgen werden, so teilt der Kapitin des
Schiffes dem Flaggenmitgliedstaat binnen 24 Stunden Folgendes mit:

Name und Rufzeichen des Schiffes;

Art des verlorenen Fanggeriits;

Menge des verlorenen Fanggeriits;

Zeitpunkt, zu dem das Fanggerét verloren ging;

Position, auf der das Fanggerit verloren ging und

MaBnahmen, die das Schiff ergriffen hat, um das verlorene Gerét zu bergen.

Nach Bergung des verlorenen Fanggerits teilt der Kapitdn des Schiffes dem
Flaggenmitgliedstaat binnen 24 Stunden Folgendes mit:

Name und Rufzeichen des Schiffes, das das Fanggerit geborgen hat;

Name und Rufzeichen des Schiffes, das das Fanggerét verloren hat (falls bekannt);
Art des geborgenen Fanggeriits;

Menge des geborgenen Fanggeriits;

Zeitpunkt, zu dem das Fanggerit geborgen wurde, und

Position, auf der das Fanggerit geborgen wurde.

Der Mitgliedstaat teilt der Kommission unverziiglich die in den Absidtzen 2 und 3
genannten Angaben zur Weiterleitung an den NAFO-Exekutivsekretdr mit.

Artikel 16

MindestgrofSenanforderungen fiir Fische

Kein Schiff darf Fische an Bord behalten, die kleiner sind als die geméf3 Anhang 1.D
der CEM festgelegte Mindestgrofle; solche Fische sind unverziiglich ins Meer
zuriickzuwerfen.

Verarbeiteter Fisch, der unter einem filir diese Art in Anhang [I.D der CEM
vorgeschriebenen Léngendquivalent liegt, wird als von Fischen stammend
angesehen, die kleiner sind als die fiir diese Art vorgeschriebene Mindestgrofe.
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Ubersteigt die Zahl der untermaBigen Fische in einem einzigen Hol 10 % der
Gesamtzahl der Fische in diesem Hol, so muss das Schiff beim nichsten Hol einen
Mindestabstand von 5 Seemeilen von der Position des letzten Hols einhalten.

KAPITEL I1I
SCHUTZ EMPFINDLICHER MEERESOKOSYSTEME(VMEs) VOR
GRUNDFISCHEREITATIGKEITEN IM REGELUNGSBEREICH

Artikel 17

Karte des Fufabdrucks (bestehende Grundfischereigebiete)

Die Karte der bestehenden Grundfischereigebiete im Regelungsbereich in Abbildung 2 der
CEM wird auf der westlichen Seite von der ausschlieBlichen Wirtschaftszone Kanadas und
auf der Ostlichen Seite durch die Koordinaten in Tabelle 4 der CEM begrenzt.

(2)

(b)

Artikel 18

Gebietsbeschrinkungen fiir Grundfischereien

Bis zum 31. Dezember 2020 darf sich kein Schiff in einem der in Abbildung 3 der
CEM dargestellten Gebiete an Grundfischerei beteiligen, die durch die Verbindung
der Koordinaten in Tabelle 5 der CEM in numerischer Reihenfolge begrenzt werden.

Bis zum 31. Dezember 2020 darf sich kein Schiff in der in Abbildung 4 der CEM
dargestellten Division 30 an Grundfischerei beteiligen, das durch die Verbindung
der Koordinaten in Tabelle 6 der CEM in numerischer Reihenfolge begrenzt wird.

Bis zum 31. Dezember 2020 darf sich kein Schiff in den in Abbildung 5 der CEM
dargestellten Gebieten 1-13 an Grundfischerei beteiligen, die durch die Verbindung
der Koordinaten in Tabelle 7 der CEM in numerischer Reihenfolge begrenzt werden.

Bis zum 31. Dezember 2018 darf sich kein Schiff in dem in Abbildung 5 der CEM
dargestellten Gebiet 14 an Grundfischerei beteiligen, das durch die Verbindung der
Koordinaten in Tabelle 7 der CEM in numerischer Reihenfolge begrenzt wird.

Artikel 19

Versuchsgrundfischerei

Die Versuchgrundfischerei ist an eine vorherige Prospektion geméfl dem in Anhang
L.LE der CEM festgelegten Versuchsprotokoll gebunden.

Mitgliedstaaten, deren Schiffe an der Versuchsgrundfischerei teilnehmen wollen,
miissen fiir die Zwecke der Bewertung

der Kommission eine ,,Mitteilung iiber die Aufnahme von Versuchsgrundfischerei*
gemidl Anhang LLE der CEM zusammen mit der Bewertung gemiB Artikel 20
Absatz 1 ibermitteln;

verlangen, dass die zum Fiihren ihrer Flagge berechtigten Schiffe erst nach
Genehmigung durch die Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaflnahmen mit der
Versuchsgrundfischerei beginnen, um erhebliche nachteilige Auswirkungen der
Versuchsfischerei auf von der NAFO-Kommission identifizierte VMEs zu
verhindern;
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(©)

(d)

(a)

(b)

(a)

(b)

fiir die Dauer der Versuchsgrundfischerei einen Beobachter mit ausreichendem
wissenschaftlichen Fachwissen an Bord nehmen und

der Kommission innerhalb von 2  Monaten nach  Abschluss der
Versuchsgrundfischerei einen ,,Versuchsgrundfischereibericht geméfl Anhang IL.LE
der CEM {ibermitteln.

Artikel 20

Vorabbewertung von vorgeschlagenen Grundfischereitdtigkeiten

Jeder Mitgliedstaat, der an der Versuchsgrundfischerei teilnehmen mdchte,
iibermittelt zur Begriindung seines Vorschlags eine Vorabbewertung der bekannten
und erwarteten Auswirkungen der Grundfischerei, die von den zum Fiihren seiner
Flagge berechtigten Schiffen ausgeiibt wird, auf VMEs.

Die in Absatz 1 genannte Vorabbewertung

wird der Kommission mindestens eine Woche vor Eréffnung der Juni-Sitzung des
NAFO-Wissenschaftsrats iibermittelt;

behandelt die Elemente gemdfl Anhang I.E der CEM.

Artikel 21

Treffen auf VME-Indikatorarten

Ein Treffen auf VME-Indikatorarten ist definiert als Fang pro Hol (z. B. Schleppnetz,
Langleine oder Kiemennetz) mit mehr als 7 kg Seefedern und/oder 60 kg anderen
lebenden Korallen und/oder 300 kg Schwidmmen.

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Kapitdne von zum Fiihren ihrer Flagge
berechtigten Schiffen, die Grundfischerei im Regelungsbereich betreiben, die Fénge
von VME-Indikatorarten quantifizieren, wenn wéhrend der Fangeinsidtze Nachweise
fiir VME-Indikatorarten geméf Anhang I.LE der CEM vorliegen.

Liegt die Menge der im Rahmen des Fangeinsatzes gemil3 Absatz 2 gefangenen
VME-Indikatorarten (Fischerei mit Schleppnetzen, Kiemennetzen oder Langleinen)
iiber dem in Absatz 1 festgelegten Schwellenwert, so verfdhrt der Kapitin des
Schiffes wie folgt:

er meldet das Treffen wunverziiglich der zustindige Behorde der
Flaggenvertragspartei, einschlieBlich der Position des Schiffes, entweder am Ende
des Hols oder an einer anderen Position, die dem Ort des Treffens am néichsten liegt,
sowie die angetroffenen VME-Indikatorarten und die Menge (in kg) der VME-
Indikatorarten und

er beendet die Fangtitigkeit und entfernt sich mindestens zwei Seemeilen vom
Endpunkt des Hols in die Richtung, bei der die geringste Wahrscheinlichkeit besteht,
dass das Schiff wieder auf empfindliche Meeresokosysteme trifft. Der Kapitén
handelt nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage aller verfligbaren
Informationsquellen.

Jeder Mitgliedstaat schreibt vor, dass ein Beobachter, der iiber ein ausreichendes
wissenschaftliches Fachwissen verfiigt, gemdl3 Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe c fiir

24

DE



DE

(2)

(b)

(a)

(b)

(©)

(a)

(b)

(a)
(b)

(a)

(b)

die Bereiche eingesetzt wird, die auBlerhalb des FuBlabdrucks liegen, und wie folgt
verfahrt:

Er ermittelt Korallen, Schwimme und andere Organismen bis zur tiefstmoglichen
taxonomischen Ebene und verwendet das Formular ,,Versuchsfischereidaten* geméaf
Anhang I.E der CEM und

er stellt dem Kapitin des Schiffs die Ergebnisse dieser Identifizierung zur
Verfiigung, um die in Absatz 2 dieses Artikels genannte Quantifizierung zu
erleichtern.

Die Mitgliedstaaten

libermitteln die vom Kapitins gemeldeten Informationen unverziiglich an die
Kommission, wenn die in einem Fangeinsatz (z. B. Hols mit Schleppnetzen,
Kiemennetzen oder Langleinen) gefangene Menge an VME-Indikatorarten den in
Absatz 1 dieses Artikels festgelegten Schwellenwert {iberschreitet;

setzen alle zum Fiihren ihrer Flagge berechtigten Schiffe unverziiglich iiber das
Treffen auf VME-Indikatorarten in Kenntnis und

schlieBen voriibergehend nach Notifizierung durch die Kommission soweit mdglich
einen Radius von zwei Seemeilen um den Ort des gemeldeten VME auB3erhalb des
FuBabdrucks. Die Kommission kann voriibergehend geschlossene Gebiete nach
Notifizierung durch die NAFO wieder 6ffnen.

KAPITEL IV
SCHIFFSANFORDERUNGEN UND CHARTERUNG
Artikel 22

Schiffsanforderungen
Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission auf elektronischem Wege Folgendes mit:

eine Liste der Schiffe, die berechtigt sind, ihre Flagge zu fiihren und die im
Regelungsbereich  Fischereitdtigkeiten durchfiihren diirfen (im Folgenden
»hotifizierte Schiffe), in dem in Anhang II.C1 der CEM vorgeschriebenen Format;

von Zeit zu Zeit jede Streichung von der Liste der notifizierten Schiffe in dem in
Anhang I1.C2 der CEM vorgeschriebenen Format, und zwar unverziiglich.

Ein Fischereifahrzeug darf Fangtétigkeiten im Regelungsbereich nur ausiiben, wenn
es sich um ein notifiziertes Schiff handelt und

es iiber eine IMO-Nummer verfiigt.

Die Mitgliedstaaten

gestatten einem zum Fiihren ihrer Flagge berechtigten Schiff nur Fischereitétigkeiten
im Regelungsbereich auszuiiben, wenn es dafiir zugelassen ist, und

gestatten einem zum Fiihren ihrer Flagge berechtigten Schiff nur Fischereitétigkeiten
im Regelungsbereich durchzufithren, wenn sie in der Lage sind, ihren
Flaggenstaatpflichten in Bezug auf das Schiff wirksam nachzukommen.
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Jeder Mitgliedstaat verwaltet die Zahl der zugelassenen Fischereifahrzeuge und ihren
Fischereiaufwand in einer Weise, die den Fangmoglichkeiten, die diesem
Mitgliedstaat im Regelungsbereich zur Verfiigung stehen, gebiihrend Rechnung
tragt.

Die Mitgliedstaaten iibermitteln der Kommission in elektronischer Form

die Einzelzulassungen fiir jedes Schiff von der Liste der notifizierten Schiffe, die
befugt sind, im Regelungsbereich Fischereititigkeiten auszuiiben (im Folgenden
»zugelassene Schiffe®), in dem in Anhang II1.C3 der CEM angegebenen Format und
spétestens 20 Tage vor Beginn der Fangtitigkeiten flir das betreffende Kalenderjahr;

Jede Zulassung enthélt insbesondere die Beginn- und Enddaten der Giiltigkeit und
die Arten, fiir die eine gezielte Fischerei erlaubt ist, auBer in Ausnahmefillen gemal3
Anhang I1.C3 der CEM. Beabsichtigt das Schiff, auf in den Fangmoglichkeiten
genannte regulierte Arten zu fischen, so muss sich die Identifizierung auf den
Bestand beziehen, bei dem die regulierten Arten mit dem betreffenden Gebiet
assoziiert sind;

die Aussetzung der Zulassung unverziiglich in dem in Anhang II.C4 der CEM
vorgeschriebenen Format, bei Entzug der betreffenden Zulassung oder einer
Anderung ihres Inhalts, falls der Entzug oder die Anderung wihrend der
Giiltigkeitsdauer erfolgt;

die Wiederaufnahme einer ausgesetzten Zulassung, die nach dem in Buchstabe a
beschriebenen Verfahren iibermittelt wird.

Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die Giiltigkeitsdauer der Zulassung mit dem
Zertifizierungszeitraum flir die Zertifizierung des Kapazititsplans gemdll den
Absitzen 10 und 11 tibereinstimmt.

Jedes Fischereifahrzeug muss Markierungen in Ubereinstimmung mit international
anerkannten Normen, wie den FAO-Standardspezifikationen fiir die Markierung und
Identifizierung von Fischereifahrzeugen tragen, die leicht erkennbar sind.

Kein Fischereifahrzeug darf im Regelungsbereich tétig sein, ohne giiltige Dokumente
an Bord mitzufiithren, die von der zustindigen Behdrde des Flaggenmitgliedstaats
ausgestellt wurden und mindestens die folgenden Angaben zu dem Schiff enthalten:

gegebenenfalls der Name;

gegebenenfalls Buchstabe(n) des Hafens oder Bezirks, in dem es registriert ist;
die Nummer(n), unter der(denen) es registriert ist;

die IMO-Nummer;

gegebenenfalls das internationale Funkrufzeichen,

Name und Anschrift des Eigners (der Eigner) und, soweit zutreffend, des Charterers
(der Charterer);

die Lange tiber alles;
die Maschinenleistung;
der Kapazitétsplan gemif3 Absatz 10 und

eine Schitzung der Gefrierkapazitit oder die Zertifizierung des Kiihlsystems.
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Kein Fischereifahrzeug darf im Regelungsbereich Fangtitigkeiten ausiiben, ohne
einen prazisen aktuellen Kapazititsplan an Bord mitzufiihren, der von einer
zustandigen Behorde zertifiziert oder von seinem Flaggenmitgliedstaat anerkannt
wurde.

Der Kapazitétsplan

liegt in Form einer Zeichnung oder einer Beschreibung des Fischlagerorts vor,
einschlieBlich der Lagerkapazitit jedes Lagerorts in Kubikmetern; die Zeichnung
muss aus einem Léngsschnitt des Schiffes bestehen, einschlielich eines Plans fiir
jedes Deck, an dem sich ein Fischlagerort befindet, sowie der Gefrieranlagen;

zeigt insbesondere die Positionen einer Tiir, Luke und jedes anderen Zugangs zu den
einzelnen Lagerorten sowie die Schotten an;

gibt die Hauptabmessungen der Fischlagertanks (gekiihlte Seewassertanks) und fiir
jeden Tank die Kalibrierung in Kubikmetern mit Intervallen von 10 cm an und

gibt die tatsdchliche GréBe deutlich auf der Zeichnung an.

Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass der Kapazitétsplan seiner zugelassenen Schiffe
alle zwei Jahre von der zustidndigen Behorde als korrekt bestétigt wird.

Artikel 23

Chartervereinbarungen

Fiir die Zwecke dieses Kapitels bezieht sich ,,charternde Vertragspartei” auf die
Vertragspartei, die liber eine Zuteilung gemill Anhang I.A und Anhang I.B der CEM
verfiigt, oder den Mitgliedstaat, der {iber Fangmoéglichkeiten verfiigt, und
,Flaggenmitgliedstaat® auf den Mitgliedstaat, in dem das gecharterte Schiff
registriert ist.

Alle oder ein Teil der Fangmoglichkeiten einer charternden NAFO-Vertragspartei
konnen mit einem gecharterten zugelassenen Schiff (im Folgenden ,,gechartertes
Schiff*) ausgeschopft werden, das berechtigt ist, die Flagge eines Mitgliedstaats zu
fiihren, sofern folgende Bedingungen erfiillt sind:

der Mitgliedstaat hat der Chartervereinbarung schriftlich zugestimmt;

die Chartervereinbarung ist auf ein Fischereifahrzeug je Mitgliedstaat in einem
Kalenderjahr beschrénkt;

die Dauer der Fangeinsdtze im Rahmen der Chartervereinbarung betrdgt pro
Kalenderjahr nicht mehr als sechs Monate und

bei dem gecharterten Schiff handelt es sich nicht um ein Schiff, das zuvor
nachweislich an IUU-Fischerei beteiligt war.

Alle von dem gecharterten Schiff gemdll der Chartervereinbarung getétigten Finge
und Beifange werden der charternden NAFO-Vertragspartei zugeordnet.

Der Flaggenmitgliedstaat erméchtigt das gecharterte Schiff nicht, bei Fangeinsdtzen
im Rahmen der Chartervereinbarung Quoten des Flaggenmitgliedstaats zu befischen
oder gleichzeitig im Rahmen einer anderen Charter zu fischen.
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Umladungen auf See diirfen nur mit vorheriger Genehmigung der charternden
NAFO-Vertragspartei erfolgen, die dafiir sorgt, dass diese unter der Aufsicht eines
Beobachters an Bord durchgefiihrt werden.

Der Flaggenmitgliedstaat teilt der Kommission vor Beginn der Chartervereinbarung
schriftlich seine Zustimmung zu der Chartervereinbarung mit.

Der Flaggenmitgliedstaat teilt der Kommission unverziiglich die folgenden
Ereignisse mit:

Beginn der Fangtitigkeiten im Rahmen der Chartervereinbarung;
Aussetzung der Fangtitigkeiten im Rahmen der Chartervereinbarung;

Wiederaufnahme der  Fangtétigkeiten 1m  Rahmen einer ausgesetzten
Chartervereinbarung;

Abschluss der Fangtatigkeiten im Rahmen der Chartervereinbarung.

Der Flaggenmitgliedstaat fithrt bei jeder Charter eines zum Fiihren seiner Flagge
berechtigten Schiffes eine separate Aufzeichnung der Fang- und Beifangdaten aus
den Fangeinsidtzen und meldet sie der charternden NAFO-Vertragspartei und der
Kommission.

Das gecharterte Schiff muss zu jedem Zeitpunkt eine Kopie der folgenden
Unterlagen mitfiihren:

Name, Flaggenstaatregistrierung, IMO-Nummer und Flaggenstaat des Schiffes;
frithere(r) Name(n) und Flaggenstaat(en) des Schiffes, falls zutreffend,
Name und Anschrift des Eigners (der Eigner) und der Betreiber des Schiffes;

eine Kopie der Chartervereinbarung und aller Fanggenehmigungen oder Lizenzen,
die die charternde Vertragspartei dem gecharterten Schiff erteilt hat, und

die dem Schiff zugeteilte Fangmenge.
KAPITEL V

FISCHEREIUBERWACHUNG
Artikel 24

Kennzeichnungsanforderungen fiir Erzeugnisse

Verarbeiteter Fisch, der im Regelungsbereich gefangen wurde, ist so zu
kennzeichnen, dass die Art und Erzeugnisklasse identifiziert werden konnen. Alle
Arten sind mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:

der Name des Fangschiffes;

der Alpha-3-Code fiir jede Art gemdfl Anhang I.C der CEM;
im Falle von Tiefseegarnelen das Fangdatum;
Regelungsbereich und Division des Fangs und

der Code fiir die Aufmachung des Erzeugnisses gemifl Anhang II.K der CEM.
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Die Etiketten sind zum Zeitpunkt der Lagerung auf der Verpackung fest angebracht,
gestempelt oder beschriftet und so grof3, dass sie von den Inspektoren im Rahmen
ihrer normalen Tétigkeit gelesen werden konnen.

Die Etiketten sind mit Tinte auf einem kontrastierenden Hintergrund zu
kennzeichnen.

Jedes Packstiick darf nur Folgendes enthalten:
eine Produktkategorie;
eine Fangdivision;
ein Fangdatum (im Fall von Tiefseegarnelen) und
eine Art.

Artikel 25

Uberwachung der Finge

Zur Uberwachung der Finge verwendet jedes Fischereifahrzeug ein
Fischereilogbuch, ein Produktionslogbuch und einen Stauplan zur Erfassung der
Fangtitigkeiten im Regelungsbereich:

Jedes Fischereifahrzeug fiihrt ein Fischereilogbuch, das mindestens 12 Monate lang
und gemill Anhang II.A der CEM an Bord autbewahrt wird.

Darin werden die Finge jedes Hols, bezogen auf das kleinste geografische Gebiet,
fiir das eine Quote zugeteilt wurde, genau erfasst und

die Zusammensetzung der Finge jedes Hols einschlieBlich der Menge (in kg
Lebendgewicht) jedes Bestands angegeben, die wihrend der laufenden Fangreise an
Bord behalten, zuriickgeworfen, entladen oder umgeladen wird.

Jedes Fischereifahrzeug fiihrt ein Produktionslogbuch, das mindestens 12 Monate
lang an Bord autbewahrt wird, und in dem

die tdgliche kumulative Produktion fiir jede Art und jeden Produkttyp in kg fiir den
Vortag von 00:01 UTC bis 24:00 UTC erfasst wird;

die Produktion jeder Art und jedes Produkttyps, bezogen auf das kleinste
geografische Gebiet, fiir das eine Quote zugeteilt wurde, erfasst wird,

die Umrechnungsfaktoren aufgefiihrt sind, anhand deren das Produktionsgewicht
jedes Warentyps in Lebendgewicht umgerechnet wird, wenn es im Fischereilogbuch
eingetragen ist;

jeder Eingang gemil Artikel 24 gekennzeichnet wird.

Jedes Fischereifahrzeug lagert wunter Beachtung der sicherheits- und
navigationstechnischen Verantwortung des Kapitdns alle im Regelungsbereich
getdtigten Fiange getrennt von allen auflerhalb des Regelungsbereichs getitigten
Féangen und sorgt dafiir, dass diese Trennung mit Kunststoff, Sperrholz oder
Netzwerk klar abgegrenzt ist.

Jedes Fischereifahrzeug fiihrt einen Stauplan, der

die Lage und die Menge jeder Art (in kg Produktgewicht) in jedem Fischladeraum
deutlich angibt;
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die Lage von in der Division 3L und der Division 3M gefangenen Tiefseegarnelen in
jedem Laderaum in kg, aufgeschliisselt nach Division, angibt;

taglich flir den Vortag von 00:01 bis 24:00 UTC aktualisiert wird, und
an Bord behalten wird, bis das Schiff vollstandig entladen wurde.

Jedes Fischereifahrzeug iibermittelt seinem FUZ auf elektronischen Wege gemiiB
dem Muster fiir die jeweilige Art des Berichts in Anhang II.D und Anhang IL.F der
CEM Folgendes:

Fang bei der Einfahrt (COE): Menge der Fange an Bord nach Arten bei der Einfahrt
in den Regelungsbereich, libermittelt mindestens sechs Stunden vor Einfahrt des
Schiffes;

Fang bei der Ausfahrt (COX): Menge der Fiange an Bord nach Arten bei der Ausfahrt
aus dem Regelungsbereich, ibermittelt mindestens sechs Stunden vor Ausfahrt des
Schiffes;

Fangbericht (CAT): an Bord behaltene und zuriickgeworfene Fangmengen,
aufgeschliisselt nach Arten fiir den Tag vor dem Bericht, nach Division,
einschlieBlich der Nullfinge, tibermittelt tiglich vor 12:00 UTC. Nullfinge und
Nullriickwiirfe aller Arten sind mit dem Alpha-3-Code MZZ (nicht spezifizierte
Meeresarten) und die Menge mit ,,0° anzugeben, wie die folgenden Beispiele zeigen
(//CA/MZZ 0//und //RI/MZZ 0/)),

Féange an Bord (COB): fiir Fischereifahrzeuge, die in der Abteilung 3L
Tiefseegarnelen fischen, vor der Einfahrt in oder der Ausfahrt aus der Abteilung 3L,
libermittelt eine Stunde vor der Uberquerung der Grenze der Division 3L;

Umladung (TRA):

(1)  durch das abgebende Schiff, iibermittelt mindestens vierundzwanzig Stunden
vor der Umladung, und

(i) durch das Empfangerschiff, spitestens eine Stunde nach der Umladung;

Anlandehafen (POR): durch ein Schiff, das eine Umladung erhalten hat, mindestens
vierundzwanzig Stunden vor einer Anlandung;

Fénge von Arten, die in der Liste der Arten in Anhang I.C der CEM aufgefiihrt sind
und fiir die das Gesamtlebendgewicht an Bord weniger als 100 kg betrdgt, konnen
mit dem Alpha-3-Code MZZ (nicht spezifizierte Meeresarten) gemeldet werden,
auBer im Fall von Haien. Alle Haie sind so weit wie moglich unter ihrem jeweiligen
Alpha-3-Code anzugeben. Wenn eine artspezifische Meldung nicht mdoglich ist,
werden Haiarten entweder als grole Haie (SHX) oder als Dornhaie (DGX)
entsprechend den Alpha-3-Codes in Anhang I Teil C der CEM erfasst.

Die in Absatz 6 genannten Berichte konnen nach dem Muster in Anhang IL.F Teil 8
der CEM aufgehoben werden. Wird einer dieser Berichte korrigiert, so wird
unverziiglich nach der Aufhebung innerhalb der in diesem Artikel genannten Fristen
ein neuer Bericht iibermittelt.

Das FUZ des Flaggenstaats teilt der Kommission unverziiglich die Annahme der
Authebung des Berichts durch seine Schiffe mit.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihr FUZ die in Absatz 6 genannten Berichte
unmittelbar nach Erhalt elektronisch in dem in Anhang II.D der CEM
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vorgeschriebenen Format an den NAFO-Exekutivsekretdr iibermittelt und die
Kommission und die EFCA in Kopie setzt.

Die Mitgliedstaaten

melden ihre vorldufigen monatlichen Fangmengen nach Arten und Bestandsgebieten
und ihre vorldaufigen monatlichen Fangtage fiir die Tiefseegarnelen-Fischerei in 3M,
unabhédngig davon, ob sie iiber Quoten oder Aufwandszuteilungen fiir die
betreffenden Bestdnde verfiigen. Sie libermitteln diese Berichte der Kommission
innerhalb von 20 Tagen nach Ablauf des Kalendermonats, in dem die Fange getitigt
wurden;

stellen sicher, dass innerhalb von 60 Tagen nach Abschluss jeder Fangreise
Logbuchinformationen entweder in erweiterbarer Auszeichnungssprache (XML)
oder in einem Microsoft Excel-Dateiformat an die Kommission ibermittelt werden,
die mindestens die in Anhang II.N der CEM genannten Informationen umfassen.

Artikel 26

Schiffsiiberwachungssystem (VMS)

Jedes Fischereifahrzeug, das im Regelungsbereich tdtig ist, muss mit einem
satellitengestiitzten Uberwachungssystem ausgestattet sein, das in der Lage ist, dem
landgestiitzten Fischereiiiberwachungszentrum (FUZ) kontinuierlich mindestens
einmal pro Stunde automatische Positionsmeldungen mit folgenden VMS-Angaben
zu iibermitteln:

Schiffskennzeichen;

letzte Schiffsposition (Ldngen- und Breitengrad) mit einer Fehlertoleranz von
hochstens 500 Metern und einem Konfidenzintervall von 99 %;

Datum und Uhrzeit (UTC) der Festlegung der Position und
Schiffskurs/Steuerkurs und Geschwindigkeit.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre FUZ

die in Absatz 1 genannten Positionsdaten erhalten und diese unter Verwendung der
folgenden 3-Buchstaben-Codes erfassen:

(i) ,LENT“, erste von jedem Schiff bei Einfahrt in den Regelungsbereich
iibermittelte VMS-Position;

(i) ,,POS“, jede von einem Schiff aus dem Regelungsbereich iibermittelte weitere
VMS-Position, und

(i) ,,EXT“, erste von jedem Schiff bei Ausfahrt aus dem Regelungsbereich
ibermittelte VMS-Position;

mit Computer-Hardware und -Software fiir die automatische Datenverarbeitung und
die elektronische Dateniibertragung ausgestattet sind, Datensicherungs- und
Datenwiederherstellungsverfahren anwenden und die von den Fischereifahrzeugen
erhaltenen Daten in computerlesbarer Form speichern und mindestens drei Jahre lang
aufbewahren, und

der Kommission und der EFCA Namen, Anschrift, Telefon-, Telex-, E-Mail- oder
Faxnummern der FUZ sowie spitere Anderungen unverziiglich mitteilen.
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Jeder Mitgliedstaat tragt die Kosten seines eigenen Schiffsiiberwachungssystems
(VMS).

Sichtet ein Inspektor im Regelungsbereich ein Fischereifahrzeug, fiir das er keine
Daten gemil den Absétzen 1, 2 oder 8 erhalten hat, so teilt er dies unverziiglich dem
Kapitin des Schiffes und der Kommission mit.

Der Mitgliedstaat stellt sicher, dass der Kapitdn oder der Eigner eines zum Fiihren
seiner Flagge berechtigten Fischereifahrzeugs oder sein Vertreter benachrichtigt
wird, wenn das Satelliteniiberwachungsgerit des Schiffes defekt oder ausgefallen ist.

Fillt das Satellitenliiberwachungsgerit aus, so stellt der Kapitdn sicher, dass dieses
innerhalb eines Monats nach der Storung repariert oder ausgetauscht wird, oder wenn
eine Fangreise ldnger als einen Monat dauert, die Reparatur oder der Austausch bei
der niachsten Einfahrt des Schiffes in einen Hafen abgeschlossen wird.

Ein Fischereifahrzeug mit einem defekten Satelliteniiberwachungsgerit darf keine
Fangreise beginnen.

Jedes Fischereifahrzeug, das mit einem defekten Satelliteniiberwachungsgerit
arbeitet, iibermittelt dem FUZ des Flaggenmitgliedstaats mindestens einmal alle 4
Stunden die VMS-Positionsdaten durch andere verfiigbare Kommunikationsmittel,
insbesondere iiber Satellit, E-Mail, Funk, Telefax oder Telex.

Der Flaggenmitgliedstaat tragt dafiir Sorge, dass

sein FUZ dem NAFO-Exekutivsekretir (mit Kopie an die Kommission und die
EFCA) so bald wie mdglich, spétestens jedoch 24 Stunden, nachdem es die Daten
erhalten hat, die VMS-Positionsdaten libermittelt, und kann zum Fiihren seiner
Flagge berechtigten Fischereifahrzeugen gestatten, VMS-Positionsdaten per Satellit,
E-Mail, Funk, Telefax oder Telex direkt an den Exekutivsekretir der NAFO zu
iibermitteln, und

die dem NAFO-Exekutivsekretir iibermittelten =~ VMS-Positionsdaten dem
Datenaustauschformat gemidfl Anhang ILLE der CEM und Anhang II.D der CEM
entsprechen.

Jeder Mitgliedstaat kann die NAFO-VMS-Daten zum Zwecke der Suche und
Rettung oder zum Zwecke der Sicherheit des Seeverkehrs verwenden.

KAPITEL VI
BEOBACHTERREGELUNG
Artikel 27

Beobachterprogramm

Vorbehaltlich des Artikels 28 Absitze 1 und 2 dieser Verordnung muss jedes
Fischereifahrzeug im Regelungsbereich jederzeit mindestens einen unabhdngigen
und unparteiischen Beobachter an Bord haben.

Jeder Mitgliedstaat iibermittelt der EFCA eine Liste der Beobachter, die er auf die
zum Fiihren seiner Flagge berechtigten Schiffe im Regelungsbereich zu entsenden
beabsichtigt. Die EFCA verdffentlicht eine Liste der Beobachter auf der NAFO-
MCS-Website.
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Jeder Mitgliedstaat tragt dafilir Sorge, dass die Beobachter an Bord dieser Schiffe nur
folgende Aufgaben wahrnehmen:

Uberwachung der Einhaltung dieser Verordnung, insbesondere Uberpriifung der
Eintrdge im Logbuch, einschlieBlich der Zusammensetzung des Fangs nach Arten,
Mengen, Lebendgewicht und verarbeitetem Gewicht; Uberpriifung von
Funkmeldeberichten und VMS-Meldungen;

detaillierte Aufzeichnung der téglichen Arbeit des Schiffs, unabhingig davon, ob es
fischt oder nicht;

fiir jeden Hol Aufzeichnung der Art des Fanggerits, der Maschendffnung, des
Zubehors, der Fang- und Aufwandsdaten, der Koordinaten, der Zeit, die das
Fanggerit im Einsatz war, der Fangzusammensetzung, der Riickwiirfe und der an
Bord behaltenen untermafligen Fische;

beim Fischfang in Seeberg-Sperrgebieten gemall Artikel 18 Absatz 1 Aufzeichnung
in den Anmerkungen des in Anhang II.M genannten Beobachterberichts fiir jeden
Hol, alle Mengen aller VME-Indikatorarten gemdfl Anhang I.E der CEM,;

Uberwachung des Funktionierens des Satelliteniiberwachungssystems und Meldung
etwaiger Storungen oder Manipulationen;

Meldung eines Verstofes gegen die Verordnung iiber einen vorher vereinbarten
Code an ein Inspektionsschiff innerhalb von 24 Stunden;

Durchfiihrung wissenschaftlicher Arbeiten auf Wunsch der Kommission und

so bald wie mdglich nach Verlassen des Regelungsbereichs und spitestens bei
Ankunft des Schiffes im Hafen, Ubermittlung des Bericht gemiB Anhang I1.M der
CEM in elektronischer Form an den Flaggenmitgliedstaat und, falls eine Inspektion
im Hafen stattfindet, an die ortliche Hafenkontrollbehorde. Der Flaggenmitgliedstaat
iibermittelt der Kommission den Bericht im Microsoft Excel-Dateiformat innerhalb
von 25 Tagen nach Ankunft des Schiffs im Hafen. Die Kommission leitet diesen
Bericht an den NAFO-Exekutivsekretdr weiter.

Jedes Schiff stellt dem Beobachter Verpflegung und Unterbringung zur Verfligung,
der mindestens dem fiir die Besatzung vorgesehenen Standard entspricht.

Der Kapitédn arbeitet mit dem Beobachter zusammen und ldsst ihm jede zur
Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderliche Unterstlitzung zukommen. Diese
Zusammenarbeit schlieit auch ein, dass der Beobachter alle erforderlichen
Zugangsrechte zu an Bord befindlichen Fangen erhilt, einschlieBlich der Fiange, die
gegebenenfalls zuriickgeworfen werden sollen.

Hat ein Fischereifahrzeug keinen Beobachter gemdf3 Absatz 1 an Bord, so kann eine
andere NAFO-Vertragspartei mit Zustimmung des Flaggenmitgliedstaats einen
Beobachter auf das Schiff entsenden, der sich an Bord aufhalten darf, bis der
Flaggenmitgliedstaat einen Beobachter auf das Schiff entsendet hat.

Vorbehaltlich etwaiger Vereinbarungen mit einer anderen NAFO-Vertragspartei oder
einem anderen Mitgliedstaat trigt jeder Mitgliedstaat die Kosten fiir die Vergiitung
jedes von ihm eingesetzten Beobachters.
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Artikel 28

Elektronische Berichterstattung

Abweichend von Artikel 27 Absatz 1 kann ein Mitgliedstaat unter folgenden
Bedingungen Beobachter von Schiffen abziehen:

die Schiffe der Mitgliedstaaten verfligen liber funktionsfdhige VMS-Systeme und die
erforderlichen  technischen Einrichtungen an Bord, um elektronische
,Beobachterberichte* und ,,Fangberichte* zu iibermitteln;

diese technischen Einrichtungen wurden iiber den Datenaustausch mit der NAFO
und den Vertragsparteien mit einer Inspektionsprisenz im Regelungsbereich
erfolgreich getestet.

Diese Tests gelten als erfolgreich, wenn der Datenaustausch mit allen Empfangern
mit einem Zuverléssigkeitsgrad von 100 % abgeschlossen wurde.

Mitgliedstaaten, die {iber ein Schiff verfiigen, das die Bedingungen der Absitze 1
und 2 erfiillt, zichen den Beobachter hochstens 75 % der Zeit ab, die das Schiff im
Laufe des Jahres im Regelungsbereich verbringt.

Jeder Mitgliedstaat, der beabsichtigt, die Absidtze 1 bis 3 des vorliegenden Artikels
anzuwenden,

teilt der Kommission spétestens 20 Tage vor Beginn der Fangsaison seine Absicht
mit und iibermittelt der Kommission, bevor er ein Schiff zur Aufnahme der
Fangtitigkeit erméchtigt, den Namen des betreffenden Schiffs und die Dauer des
Zeitraums, wihrend dessen es keinen Beobachter an Bord haben wird. Die
Kommission veroffentlicht die Mitteilung auf der NAFO-MCS-Website;

stellt sicher, dass fiir jede Fischerei, in der die zur Fiihrung seiner Flagge
berechtigten Fischereifahrzeuge geméill diesem Artikel Fischfang betreiben, ein
Gleichgewicht ~ zwischen  Fischereifahrzeugen =~ mit  Beobachtern  und
Fischereifahrzeugen besteht, die keine Beobachter an Bord haben.

Stellt ein Inspektor einem Fischereifahrzeug eine VerstoBmitteilung aus, das diesen
Artikel anwendet und zum Zeitpunkt der Mitteilung keinen Beobachter an Bord hat,
so betrachtet der Flaggenmitgliedstaat den Verstof3 als einen schweren Versto3 im
Sinne des Artikel 36 Absatz 1, und wenn er nicht verlangt, dass das
Fischereifahrzeug unverziiglich gemill Artikel 36 Absatz 3 Buchstabe ¢ Ziffer 1
einen Hafen anlduft, entsendet er unverziiglich einen Beobachter an Bord des
Fischereifahrzeugs.

Jeder Mitgliedstaat, der diesen Artikel anwendet, libermittelt der Kommission bis
zum 1. Februar jedes Jahres fiir das vorangegangene Kalenderjahr einen Bericht mit
Informationen iiber

die Einhaltung der Vorschriften insgesamt und insbesondere im Vergleich zwischen
Schiffen mit und ohne Beobachter;

die Kosten oder Einsparungen fiir die Industrie und fiir die Behorden des
Mitgliedstaats (einschlieBlich derjenigen, die Inspektoren einsetzen);

die Interaktion mit traditionellen Kontrollmitteln und

die technische Funktionsweise des Systems und die Zuverléssigkeit.
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Die Kommission leitet den Bericht an den NAFO-Exekutivsekretir weiter.
Jeder Mitgliedstaat trigt seine eigenen Kosten fiir die Anwendung dieses Artikels.
Der Beobachter an Bord eines Schiffes, das diesen Artikel anwendet,

tibermittelt zusdtzlich zu den in Artikel 27 Absatz 3 beschriebenen Aufgaben tiglich
gemill Anhang I1.G der CEM einen Beobachterbericht (OBR) an das Flaggenstaat-
FUZ, das seinerseits den Bericht bis spétestens 12:00 UTC des auf seinen Eingang
folgenden Tages an die Kommission weiterleitet, die ihn dem NAFO-
Exekutivsekretar iibermittelt, und

iibermittelt bei Ausfall der elektronischen Dateniibertragung den Bericht taglich auf
anderem Wege und fiihrt ein schriftliches Protokoll, das den Inspektoren der
iibermittelten Daten zur Verfiigung steht.

Der Kapitén eines Schiffes, das diesen Artikel anwendet,

iibermittelt dem FUZ des Flaggenmitgliedstaats tiglich gemidB Anhang ILF
Nummer 3 der CEM den CAT-Bericht und stellt sicher, dass die gemeldeten Fénge
mit den Logbucheintriigen iibereinstimmen. Das FUZ leitet seinerseits den Bericht
bis spdtestens 12:00 UTC des auf seinen Eingang folgenden Tages an die
Kommission weiterleitet, die ihn dem NAFO-Exekutivsekretér iibermittelt, und

libermittelt bei Ausfall der elektronischen Dateniibertragung den Bericht tiglich auf
anderem Wege und fiihrt ein schriftliches Protokoll der tibermittelten Daten, das den
Inspektoren zur Verfiigung steht.

Die tiglichen OBR- und CAT-Berichte legen die Mengen der an Bord behaltenen
Fénge nach Arten, die zuriickgeworfene Fangmenge und die untermalligen Finge
nach Division dar.

KAPITEL VII
REGELUNG FUR DIE INSPEKTION UND UBERWACHUNG
AUF SEE
Artikel 29

Allgemeine Bestimmungen

Die EFCA koordiniert die Uberwachungs- und Inspektionstitigkeiten fiir die Union.
Sie kann zu diesem Zweck im Benehmen mit den betreffenden Mitgliedstaaten
gemeinsame operative Uberwachungs- und Inspektionsprogramme (Regelung fiir die
Inspektion und Uberwachung auf See, im Folgenden die ,,Regelung®) erstellen. Die
Mitgliedstaaten, deren Schiffe im Regelungsbereich fischen, treffen die
erforderlichen Mafinahmen, um die Durchfiihrung dieser Programme zu erleichtern,
insbesondere hinsichtlich des erforderlichen Personals und der benétigten materiellen
Mittel sowie der Zeiten, zu denen diese Ressourcen eingesetzt werden sollen, und der
Einsatzgebiete.

Die Inspektion und Uberwachung erfolgt durch von den Mitgliedstaaten bezeichnete
und der EFCA im Rahmen der Regelung gemeldete Inspektoren.
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Die Mitgliedstaaten konnen in Zusammenarbeit mit der Kommission und der EFCA
im gegenseitigen Einvernehmen von der EFCA fiir die Regelung abgestellte
Inspektoren fiir eine Inspektionsplattform einer anderen NAFO-Vertragspartei
abstellen.

Befinden sich zu irgendeinem Zeitpunkt im Regelungsbereich mehr als 15
Fischereifahrzeuge von Mitgliedstaaten, so tragen die EFCA und die Mitgliedstaaten
dafiir Sorge, dass wihrend dieses Zeitraums

ein Inspektor oder eine andere zustindige Behdrde im Regelungsbereich anwesend
ist oder

eine zustindige Behorde im Hoheitsgebiet einer NAFO-Vertragspartei anwesend ist,
die an den Ubereinkommensbereich angrenzt;

die Mitgliedstaaten unverziiglich auf jeden Vermerk {iber einen Verstol durch ein
zum Fithren ihrer Flagge berechtigtes Fischereifahrzeug im Regelungsbereich
reagieren.

Mitgliedstaaten, die sich an der Regelung beteiligen, legen jeder
Inspektionsplattform bei ithrem Eintritt in den Regelungsbereich eine Liste der
Sichtungen und der Einsitze an Bord vor, die sie in den vorangegangenen zehn
Tagen durchgefiihrt haben, einschlielich des Zeitpunkts, der Koordinaten und aller
sonstigen relevanten Informationen.

Jeder Mitgliedstaat, der sich an der Regelung beteiligt, sorgt in Abstimmung mit der
Kommission oder der EFCA dafiir, dass jede Inspektionsplattform, die zum Fiihren
ihrer Flagge im Regelungsbereich berechtigt ist, soweit moglich tdglich sicheren
Kontakt mit den anderen im Regelungsbereich tétigen Inspektionsplattformen halt,
um Informationen auszutauschen, die fiir die Koordinierung ihrer Tatigkeiten
erforderlich sind.

Inspektoren, die ein Forschungsschiff besuchen, vermerken den Status des Schiffes
und beschrinken die Inspektionsverfahren auf die Verfahren, die erforderlich sind,
um sicherzustellen, dass das Schiff seine Tatigkeiten im Einklang mit seinem
Forschungsplan durchfiihrt. Haben die Inspektoren berechtigten Grund zu der
Annahme, dass das Schiff Tatigkeiten ausiibt, die nicht mit seinem Forschungsplan
libereinstimmen, so miissen die Kommission und die EFCA unverziiglich
unterrichtet werden.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dass ihre Inspektoren die im Regelungsbereich
titigen Schiffe gleichberechtigt behandeln, indem sie eine unverhdltnisméfig hohe
Zahl von Inspektionen der Schiffe vermeiden, die berechtigt sind, die Flagge einer
bestimmten NAFO-Vertragspartei zu fithren. Fiir jeden Quartalszeitraum spiegelt die
Zahl der Inspektionen, die die Inspektoren auf Schiffen durchfiihren, die berechtigt
sind, die Flagge einer anderen NAFO-Vertragspartei zu fiihren, so weit wie moglich
den Anteil an der gesamten Fangtitigkeit im Regelungsbereich wider, was unter
anderem die Fangmengen und die Schiffstage umfasst. Bei der Festlegung der
Inspektionshiufigkeit konnen die Inspektoren das Fischereimuster und die bisherige
Einhaltung der Vorschriften durch ein Fischereifahrzeug beriicksichtigen.

Bei der Teilnahme an der Regelung stellt ein Mitgliedstaat sicher, dass, auller bei
Inspektion eines zum Fiihren seiner eigenen Flagge berechtigten Fischereifahrzeugs
und demzufolge nach MafBlgabe seines innerstaatlichen Rechts, die fiir die Regelung
abgestellten Inspektoren und Inspektorenanwérter
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weiterhin unter seiner Kontrolle stehen;
die Bestimmungen der Regelung umsetzen,;
keine Waffen mit sich fithren, wenn sie an Bord gehen,;

die Durchsetzung von Gesetzen und Vorschriften in Bezug auf Unionsgewisser
unterlassen,;

allgemein anerkannte internationale Vorschriften, Verfahren und Praktiken im
Zusammenhang mit der Sicherheit des inspizierten Schiffes und seiner Besatzung
beachten;

die Fischereitdtigkeiten oder das Stauen von Produkten nicht beeintrachtigen und,
soweit mdglich, Handlungen vermeiden, die die Qualitit der Fénge an Bord
beeintrachtigen wiirden, und

Behilter so 6ffnen, dass sie wieder leicht verschlossen, verpackt und verstaut werden
konnen.

Alle in diesem Kapitel VII genannten Inspektions-, Uberwachungs- und
Untersuchungsberichte sowie zugehorige Bilder oder Beweismittel werden gemél
Anhang II.B der CEM als vertraulich behandelt.

Artikel 30

Mitteilungsvorschriften

Jeder Mitgliedstaat tibermittelt der EFCA (mit Kopie an die Kommission) spétestens
am 1. November jedes Jahres die folgenden Informationen zur Weiterleitung an das
NAFO-MCS:

die Kontaktdaten der zustindigen Behorde, die als Kontaktstelle fiir die
unverziigliche Mitteilung von VerstoBen im Regelungsbereich dient, und
nachfolgende Anderungen dieser Informationen spitestens 15 Tage vor Inkrafttreten
der Anderung;

die Namen der Inspektoren und Inspektorenanwirter sowie Name, Rufzeichen und
Kommunikations-Kontaktdaten jeder Inspektionsplattform, die er der Regelung
zugewiesen hat. Er teilt Anderungen der so notifizierten Angaben soweit moglich
mindestens 60 Tage im Voraus mit.

Bei Teilnahme an der Regelung stellt ein Mitgliedstaat sicher, dass die EFCA von
der jeweiligen Inspektionsplattform im Voraus {liber das Datum, den Beginn und den
Abschluss der einzelnen Patrouillen informiert wird.

Artikel 31

Uberwachungsverfahren

Beobachtet ein Inspektor im Regelungsbereich ein Fischereifahrzeug, das berechtigt
ist, die Flagge einer NAFO-Vertragspartei zu fiihren und bei dem Griinde dafiir
bestehen anzunehmen, dass es einen offensichtlichen VerstoB gegen diese
Verordnung begeht, bei dem eine unmittelbare Inspektion jedoch nicht moglich ist,
so verfahrt der Inspektor wie folgt:

er fiillt das Formular fiir den Uberwachungsbericht nach Anhang IV.A der CEM aus.
Hat der Inspektor eine Volumen- oder Fangzusammensetzungsbewertung fiir den

37

DE



DE

(b)

(©)

(a)

(b)

(©)

Inhalt eines Hols vorgenommen, so enthilt der Uberwachungsbericht alle
einschldgigen Informationen iiber die Zusammensetzung des Hols und verweist auf
die bei der Bewertung des Volumens zugrunde gelegte Methode;

er erfasst Bilder des Schiffs und zeichnet Position, Datum und Uhrzeit der
Bilderfassung auf und

er leitet den Uberwachungsbericht und die Bilder unverziiglich an seine zustéindige
Behorde weiter.

Die zustindige Behorde eines Mitgliedstaats, die diesen Uberwachungsbericht erhilt,

iibermittelt den Uberwachungsbericht unverziiglich der EFCA, die ihn zur
Weiterleitung an die Flaggenstaat-Vertragspartei des Schiffs auf die NAFO-MCS-
Website stellt;

libermittelt eine Kopie der aufgezeichneten Bilder unverziiglich der EFCA, die sie
ihrerseits der Flaggenvertragspartei des Schiffes oder dem Flaggenmitgliedstaat
libermittelt, falls diese nicht identisch mit dem inspizierenden Mitgliedstaat sind;

gewihrleistet die Sicherheit und Kontinuitdt der Beweismittel fiir Folgeinspektionen.

Jede zustindige Behorde eines Mitgliedstaats fiihrt nach Erhalt eines
Uberwachungsberichts iiber ein Schiff, das berechtigt ist, seine Flagge zu fiihren, die
erforderliche Untersuchung durch, um geeignete Folgemaflnahmen zu bestimmen.

Der Mitgliedstaat iibermittelt den Untersuchungsbericht der EFCA, die ihn auf die
NAFO-MCS-Website stellt und an die Kommission weiterleitet.

Artikel 32

Anbordgehen und Inspektionsverfahren fiir Vertragsparteien

Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass seine Inspektoren bei einer im Rahmen der Regelung
durchgefiihrten Inspektion

(a)

(b)
(c)

(d)

(e)

®

dem Fischereifahrzeug vor dem Anbordgehen per Funk unter Verwendung des
internationalen Signalcodes den Namen der Inspektionsplattform melden;

an Inspektionsschiff und Tender den Wimpel gemill Anhang IV.E der CEM fiihren;

dafiir Sorge tragen, dass das Inspektionsschiff wihrend des Anbordgehens in sicherer
Entfernung von Fischereifahrzeugen verbleibt;

das Fischereifahrzeug nicht auffordern, bei einem Fangeinsatz oder Hol zu stoppen
oder zu manovrieren;

jedes Inspektionsteam auf hdochstens vier Inspektoren, einschlieflich etwaiger
Inspektorenanwérter, beschrinken, die das Inspektionsteam ausschlieBlich zu
Ausbildungszwecken begleiten konnen. Begleitet ein Inspektorenanwérter die
Inspektoren, so ist er beim Anbordgehen dem Kapitin vorzustellen. Der
Inspektorenanwérter beobachtet lediglich den von den befugten Inspektoren
durchgefiihrten Kontrollvorgang und beeintrachtigt in keiner Weise die Téatigkeiten
des Fischereifahrzeugs;

beim Anbordgehen dem Kapitén ihre NAFO-Identititsdokumente vorlegen, die vom
NAFO-Exekutivsekretdir gemid3 Artikel 32 Absatz3 Buchstabe b der CEM
ausgestellt wurden;
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(h)

die Inspektionen auf vier Stunden oder die fiir das Einholen des Netzes und die
Inspektion der Fénge erforderliche Zeit begrenzen, je nachdem, welche Zeit langer
ist, auller

(i) im Falle eines Verstof3es oder

(i) wenn der Inspektor die Menge der Fidnge an Bord als von der im
Fischereilogbuch eingetragenen Menge abweichend einschitzt; in diesem Fall
beschriankt der Inspektor die Inspektion auf eine weitere Stunde, um die
Berechnungen und Verfahren zu priifen und die Unterlagen, die zur
Berechnung der im Regelungsbereich getitigten Fénge verwendet wurden,
sowie die Fange an Bord zu iiberpriifen;

alle vom Beobachter vorgelegten sachdienlichen Informationen zusammentragen, die
zur Feststellung der Einhaltung der Verordnung verwendet werden.

Artikel 33

Verpflichtungen des Kapitdns wdhrend der Inspektion

Jeder Kapitdn eines Fischereifahrzeugs trifft die erforderlichen MaBinahmen, um die
Inspektion wie folgt zu erleichtern:

(a)

(b)

(©)
(d)

(e)

®

(2

(h)
(1)

fiir den Fall, dass ein Inspektionsschiff angekiindigt hat, dass mit einer Inspektion
begonnen werden soll, trigt er dafiir Sorge, dass ein Netz, das eingeholt werden soll,
mindestens 30 Minuten nach dem Signal des Inspektionsschiffs nicht an Bord geholt
wird;

er erleichtert auf Wunsch einer Inspektionsplattform und soweit mit einer guten
Seemannschaft vereinbar das Anbordgehen der Inspektoren;

er stellt eine Lotsenleiter geméf Anhang IV.G der CEM bereit;

die stellt sicher, dass ein mechanischer Lotsenaufzug sicher bedient werden kann,
einschlieBlich eines sicheren Zugangs zwischen dem Aufzug und dem Deck;

er gewihrt den Inspektoren Zugang zu allen relevanten Bereichen, Decks und
Riumen, zu verarbeiteten und unverarbeiteten Féngen, Netzen oder anderen
Fanggeriten, Ausriistungen und allen einschldgigen Unterlagen, die sie fiir
erforderlich halten, um die Einhaltung der Verordnung zu iiberpriifen;

er erfasst und legt den Inspektoren auf Wunsch die Koordinaten der Start- und
Zielorte der Versuchshols gemél Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii vor;

er legt auf Wunsch des Inspektors Produktionseintragungsunterlagen, Pldne oder
Beschreibungen von Fischlagerrdumen, Produktionslogbiicher und Staupléne vor und
unterstiitzt die Inspektoren soweit moglich bei der Uberpriifung der
Ubereinstimmung der tatsichlichen Lagerung des Fangs mit dem Stauplan;

er greift nicht in Kontakte zwischen den Inspektoren und dem Beobachter ein;

er trifft die erforderlichen Maflnahmen, um die Unversehrtheit eines Siegels, das von
den Inspektoren angebracht wurde, und der an Bord verbleibenden Beweismittel zu
wahren, bis der Flaggenstaat etwas anderes bestimmt;
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zur Sicherung der Kontinuitdt der Beweismittel unterzeichnet er, sofern Siegel
angebracht oder Beweismittel gesichert wurden, den entsprechenden Abschnitt des
Inspektionsberichts, in dem die Anbringung von Siegeln anerkannt wird;

er beendet den Fischfang, wenn er von den Inspektoren gemdl3 Artikel 36 Absatz 2
Buchstabe b dazu aufgefordert wird;

er stellt auf Wunsch die Nutzung der Kommunikationsausriistung und des Betreibers
fiir Meldungen bereit, die von den Inspektoren versandt und empfangen werden;

er entfernt auf Ersuchen der Inspektoren jeden Teil des Fanggerits, der im Rahmen
der Verordnung nicht zugelassen zu sein scheint;

wenn Inspektoren Logbucheintrige vorgenommen haben, hidndigt er diesen eine
Kopie jeder Seite aus, auf der sich ein solcher Eintrag befindet, und unterzeichnet auf
Wunsch des Inspektors jede Seite, um zu bestitigen, dass es sich um eine
gleichlautende Kopie handelt, und

wenn die Einstellung der Fischerei gefordert wird, nimmt er die Fischerei erst wieder
auf wenn

(i) die Inspektoren die Inspektion abgeschlossen und alle Beweise gesichert haben
und

(i1)) der Kapitin den entsprechenden Abschnitt des Inspektionsberichts gemil3
Buchstabe j unterzeichnet hat.

Artikel 34

Inspektionsbericht und Folgemafsnahmen

Jeder Mitgliedstaat trigt dafiir Sorge, dass seine Inspektoren fiir jede Inspektion
einen Inspektionsbericht in der in Anhang IV.B der CEM festgelegten Form
erstellen.

Fiir die Zwecke des Inspektionsberichts gilt Folgendes:

eine Fangreise gilt als laufende Fangreise, wenn das inspizierte Schiff wahrend der
Fangreise im Regelungsbereich getitigte Finge an Bord hat;

beim Vergleich der Eintragungen im Produktionslogbuch mit den Eintragungen im
Fischereilogbuch rechnen die Inspektoren das Produktionsgewicht in Lebendgewicht
um, wobei sie sich auf die vom Kapitin verwendeten Umrechnungsfaktoren stiitzen;

die Inspektoren

(1) fassen auf Grundlage der Logbucheintrige die Fénge des Schiffs im
Regelungsbereich nach Arten und Division fiir die laufende Fangreise
zusammen;

(i1)) erfassen die Zusammenfassungen in Abschnitt 12 des Inspektionsberichts
sowie die Differenzen zwischen den aufgezeichneten Féngen und ihren
Schitzungen der Fiange an Bord in Abschnitt 14.1 des Inspektionsberichts;

(i11) unterzeichnen den Inspektionsbericht nach Abschluss der Inspektion und legen
ihn dem Kapitidn zur Unterschrift und zur Stellungnahme vor sowie jedem
Zeugen, der moglicherweise eine Erklarung zu {ibermitteln wiinscht;
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(iiii) benachrichtigen unverziiglich ihre zustindige Behorde und tibermitteln ihr die
Informationen und Bilder innerhalb von 24 Stunden oder zum
frithestmdglichen Zeitpunkt und

(v) ibermitteln dem Kapitdin eine Kopie des Berichts, wobei in dem
entsprechenden Abschnitt des Inspektionsberichts vermerkt wird, wenn sich
der Kapitin weigert, den Empfang zu bestétigen.

Der inspizierende Mitgliedstaat

tibermittelt der EFCA den Bericht liber die Inspektion auf See, sofern mdglich
innerhalb von 20 Tagen nach der Inspektion, zwecks Verdffentlichung auf der MCS-
Website;

handelt im Einklang mit dem in Artikel 35 Absatz 2 genannten Verfahren, wenn die
Inspektoren eine VerstoBmitteilung ausgestellt haben.

Jeder Mitgliedstaat  tragt dafir Sorge, dass die Inspektions- und
Uberwachungsberichte der NAFO-Inspektoren fiir die Feststellung von Fakten den
Inspektions- und Uberwachungsberichten seiner eigenen Inspektoren gleichwertig
sind.

Die Mitgliedstaaten arbeiten zusammen, um Gerichts- oder andere Verfahren zu
erleichtern, die als Folgemallnahme zu einem Bericht eingeleitet werden, der von
einem NAFO-Inspektor gemil der Regelung vorgelegt wird.

Artikel 35

Verfahren im Zusammenhang mit Verstofien

Jeder inspizierende Mitgliedstaat stellt sicher, dass seine Inspektoren bei Feststellung
eines VerstoBes gegen die Verordnung

den Verstof3 im Inspektionsbericht vermerken,;

im Fischereilogbuch oder einem anderen einschldgigen Dokument des inspizierten
Schiffes einen Vermerk mit Angabe des Datums, der Koordinaten und der Art des
Verstoles eintragen und unterzeichnen, eine Kopie der betreffenden Vermerke
erstellen und den Kapitén des Schiffes auffordern, jede Seite abzuzeichnen, um zu
bestitigen, dass es sich um eine gleichlautende Kopie des Originals handelt;

Bilder aller Fanggerite, Fange oder anderer Nachweise aufzeichnen, die sie im
Zusammenhang mit dem Verstof3 fiir notwendig erachten;

das NAFO-Inspektionssiegel gemidfl Anhang IV.F der CEM gegebenenfalls
anbringen und die getroffenen Maflnahmen und die laufende Nummer jedes Siegels
im Inspektionsbericht vermerken;

den Kapitédn auffordern,

(1)  zur Sicherung der Kontinuitit der Beweismittel den entsprechenden Abschnitt
des Inspektionsberichts zu unterzeichnen, in dem die Anbringung von Siegeln
anerkannt wird, und

(1)) in dem entsprechenden Abschnitt des Inspektionsberichts eine schriftliche
Erkldrung abzugeben;
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(h)
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den Kapitdn ersuchen, jeden Teil des Fanggerits, der im Rahmen der Verordnung
nicht zugelassen zu sein scheint, zu entfernen, und

soweit moglich, den Beobachter liber den Versto3 zu unterrichten.
Der inspizierende Mitgliedstaat

iibermittelt innerhalb von 24 Stunden nach Feststellung des VerstoBes eine
schriftliche Mitteilung iiber den von seinen Inspektoren gemeldeten Versto3 an die
Kommission und die EFCA, die diese an die zustindige Behorde der Flaggenstaat-
Vertragpartei oder des Mitgliedstaats, sofern es sich nicht um den inspizierenden
Mitgliedstaat handelt, und den NAFO-Exekutivsekretidr weiterleitet. Die schriftliche
Mitteilung enthélt die Angaben unter Nummer 15 des Inspektionsberichts geméaf
Anhang IV.B der CEM, die einschligigen MaBnahmen und eine detaillierte
Beschreibung der Grundlage fiir die Erstellung des VerstoBvermerks sowie die
Belege fiir den Vermerk; beigefiigt sind soweit mdglich Bilder von Fanggeriten,
Féngen oder andere Beweismittel im Zusammenhang mit dem in Absatz 1 dieses
Artikels genannten VerstoB;

tibermittelt innerhalb von 5 Tagen nach Riickkehr des Inspektionsschiffes in den
Hafen den Inspektionsbericht der Kommission und der EFCA.

Die EFCA veroffentlicht diesen im PDF-Format auf der NAFO-MCS-Website.

Die Verfolgung von VerstoBBen durch den Flaggenmitgliedstaat erfolgt gemil3 den
Bestimmungen des Artikels 37.

Artikel 36

Zusdtzliche Verfahren fiir schwere Verstifse
Jede der folgenden Zuwiderhandlungen stellt einen schweren Verstof3 dar:

Befischung einer Quote ,,Sonstige* ohne vorherige Anmeldung bei der Kommission
unter Verstofl gegen Artikel 5;

Befischung einer Quote ,,Sonstige* {iber mehr als fiinf Arbeitstage nach Schliefung
der Fischerei unter Versto3 gegen Artikel 5;

gezielte Befischung eines Bestands, fiir den ein Moratorium oder ein Fangverbot gilt,
unter Versto3 gegen Artikel 6;

gezielte Befischung von Bestinden oder Arten nach dem der Kommission
mitgeteilten Datum der SchlieBung der Fischerei durch den Flaggenmitgliedstaat,
unter Verstofl gegen Artikel 6;

Fischerei in einem Sperrgebiet, unter Versto3 gegen Artikel 9 Absatz 5 und
Artikel 11;

Fischerei mit Grundfanggerdt in einem Gebiet, das fiir Grundfischerei gesperrt ist,
unter Verstofl gegen Kapitel I1I;

Verwendung einer nicht zugelassenen Maschenoffnung, unter Versto gegen
Artikel 13;

Fischerei ohne giiltige Genehmigung;

falsche Erfassung von Fiangen, unter Versto3 gegen Artikel 25;
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fehlendes Satelliteniiberwachungssystem oder Beeintrichtigung der Funktion eines
solchen Systems, unter Versto3 gegen Artikel 26;

Ausbleiben der Meldungen beziiglich der Finge, unter Versto gegen Artikel 10
Absatz 3 oder Artikel 25;

Behinderung, Einschiichterung, Stérung oder sonstiges Abhalten der Inspektoren
oder Beobachter von der Wahrnehmung ihrer Aufgaben;

Begehen einer Zuwiderhandlung, wenn kein Beobachter an Bord ist;

Verstecken, Verfilschen oder Beseitigen von Beweismaterial im Zusammenhang mit
einer Untersuchung, einschlieBlich des Zerstdrens oder der Manipulation von Siegeln
oder des Zugangs zu versiegelten Bereichen;

Vorlage gefilschter Dokumente oder Bereitstellung falscher Informationen fiir einen
Inspektor, um die Aufdeckung eines schweren Versto3es zu verhindern;

Anlandung, Umladung oder Nutzung anderer Hafendienstleistungen

(i) in einem Hafen, der nicht gemiB den Bestimmungen von Artikel 40 Absatz 1
bezeichnet wurde, oder

(i1)) ohne Genehmigung des in Artikel 40 Absatz 6 genannten Hafenstaats;
Nichteinhaltung der Bestimmungen des Artikels 42 Absatz 1.
Bezichtigt der Inspektor ein Schiff, einen schweren Verstof3 begangen zu haben, so

trifft er alle erforderlichen Vorkehrungen, um Beweismaterial dauerhaft
sicherzustellen, gegebenenfalls einschlieBlich der Versiegelung des Schiffsladeraums
und/oder des Fanggeriite zur weiteren Uberpriifung;

fordert er den Kapitidn auf, alle Fangtdtigkeiten einzustellen, die einen schweren
Verstof} darstellen, und

benachrichtigt er unverziiglich seine zustindige Behorde und iibermittelt ihr die
Informationen und soweit moglich Bilder innerhalb von 24 Stunden. Die zustindige
Behorde, die diese Informationen erhélt, informiert die Flaggenvertragspartei oder
den Flaggenmitgliedstaat, falls es sich nicht um den inspizierenden Mitgliedstaat
handelt, gemél Artikel 35.

Bei schweren Verstofen durch ein zum Fiihren seiner Flagge berechtigtes Schiff geht
der Flaggenmitgliedstaat wie folgt vor:

er bestétigt unverziiglich den Eingang der diesbeziiglichen Informationen und Bilder;

er gewdhrleistet, dass das inspizierte Schiff bis auf Weiteres keinen Fischfang
betreibt;

er Uberpriift den Fall unter Nutzung aller verfligbaren Informationen und Materialien
und verlangt binnen 72 Stunden,

(1)  dass das Schiff unverziiglich in einen Hafen einlduft, um einer vollstindigen
Inspektion unter seiner Befugnis unterzogen zu werden, wenn einer der
folgenden schweren VerstoB3e festgestellt wird:

gezielte Befischung eines Bestands, fiir den ein Moratorium gilt,
gezielte Befischung eines Bestands, filir den die Fischerei nach Artikel 6 verboten ist,

falsche Erfassung von Fiangen, unter Versto3 gegen Artikel 25, oder
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(a)

(b)

(c)

(d)

Wiederholung desselben schweren Verstofles innerhalb eines Zeitraums von 6
Monaten.

Handelt es sich bei dem schweren Verstofl um eine falsche Erfassung der Finge, so
gewdhrleistet die vollstindige Inspektion die physische Kontrolle und Zahlung der
Gesamtfiange an Bord, aufgeschliisselt nach Arten und Division.

Im Sinne dieses Artikels bedeutet ,,falsche Erfassung der Fiange* eine Differenz von
mindestens 10 Tonnen oder 20 %, je nachdem, welche Menge grofer ist, zwischen
den Schétzungen der Inspektoren iiber die an Bord befindlichen verarbeiteten Fénge,
aufgeschliisselt nach Arten oder insgesamt, und den Angaben im
Produktionslogbuch, berechnet als Prozentsatz der Angaben im Produktionslogbuch.

Vorbehaltlich der Zustimmung des Flaggenmitgliedstaats und, wenn die NAFO-
Vertragspartei des Hafenstaats eine andere ist, konnen Inspektoren einer anderen
Vertragspartei an der vollstdndigen Inspektion und Zéhlung der Fénge teilnehmen.

Findet Absatz 3 Buchstabe c¢ Ziffer i keine Anwendung, so kann der
Flaggenmitgliedstaat

dem Schiff entweder die Wiederaufnahme des Fischfangs gestatten. In diesem Fall
ibermittelt der Flaggenmitgliedstaat spitestens 2 Tage nach dem Vermerk eines
Verstof3es eine schriftliche Begriindung, aus der hervorgeht, warum das Schiff nicht
in den Hafen gerufen wurde, an die Kommission, die diese ihrerseits an den NAFO-
Exekutivsekretir weiterleitet, oder

verlangt, dass das Schiff unverziiglich in einen Hafen einlduft, um einer
vollstindigen Inspektion unter seiner Befugnis unterzogen zu werden.

Fordert der Flaggenmitgliedstaat das inspizierte Schiff auf, einen Hafen anzulaufen,
so diirfen die Inspektoren an Bord gehen oder bleiben, wihrend das Schiff den Hafen
anlduft, sofern der Flaggenmitgliedstaat sie nicht zum Verlassen des Schiffes
auffordert.

Artikel 37

Verfolgung von Verstofien

Bei Verstofen durch ein Schiff unter seiner Flagge geht der Flaggenmitgliedstaat wie
folgt vor:

er untersucht das Fischereifahrzeug bei der nédchsten Gelegenheit vollstindig,
erforderlichenfalls auch durch physische Kontrolle;

er arbeitet mit der inspizierenden NAFO-Vertragspartei oder dem inspizierenden
Mitgliedstaat zusammen, falls dieser nicht der Flaggenmitgliedstaat ist, um die
Beweismittel und die Beweiskette in einer Form zu sichern, die das Verfahren geméf
seinen Rechtsvorschriften erleichtert;

er ergreift sofortige rechtliche oder verwaltungstechnische Mafinahmen gegen die fiir
das Schiff verantwortlichen Personen im FEinklang mit seinen nationalen
Rechtsvorschriften und

er stellt sicher, dass Sanktionen im Zusammenhang mit Verstofen ausreichend streng
sind, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewdhrleisten, weitere Verstole oder
deren Wiederholung zu verhindern und die Téter um den durch den VerstoB3 erzielten
Gewinn zu bringen.
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Die in Absatz 1 Buchstaben ¢ und d genannten rechtlichen oder
verwaltungstechnischen Maflnahmen und Sanktionen kdnnen je nach Schwere des
Verstoles und im Einklang mit dem nationalen Recht Folgendes umfassen, sind
jedoch nicht darauf beschrinkt:

Geldbullen;

Beschlagnahmung des Schiffs, von illegalem Fanggerit und Fangen;

Aussetzung oder Entzug der Genehmigung zur Ausiibung von Fangtitigkeiten und
Kiirzung oder Streichung von Fangmdglichkeiten.

Jeder Flaggenmitgliedstaat stellt sicher, dass alle Hinweise auf VerstoB3e so behandelt
werden, als ob der Verstol3 von seinen eigenen Inspektoren gemeldet wurde.

Der Flaggenmitgliedstaat und der Hafenmitgliedstaat teilen der Kommission
unverziiglich Folgendes mit:

Die in Absatz 1 Buchstaben ¢ und d genannten rechtlichen oder
verwaltungstechnischen Maflnahmen und Sanktionen;

so bald wie moglich, spitestens jedoch vier Monate nach Eintritt eines schweren
Verstofes, einen Bericht iiber den Fortgang der Untersuchung mit Angaben zu
MaBnahmen, die im Zusammenhang mit dem Versto ergriffen oder eingeleitet
wurden, und

nach Abschluss der Untersuchung einen Bericht iiber das Endergebnis.
Artikel 38

Berichte der Mitgliedstaaten iiber Inspektion, Uberwachung und Verstof3e

Jeder Mitgliedstaat iibermittelt der Kommission und der EFCA jéihrlich bis zum
1. Februar einen Bericht. Die Kommission teilt dem NAFO-Exekutivsekretiar geméal
der Regelung Folgendes mit:

die Zahl der Inspektionen von Fischereifahrzeugen, die berechtigt sind, die Flagge
eines jeden Mitgliedstaats oder einer anderen NAFO-Vertragspartei zu fiihren, die er
im vorausgegangenen Kalenderjahr durchgefiihrt hat;

den Namen jedes Fischereifahrzeugs, bei dem seine Inspektoren einen Verstof3
festgestellt haben, einschlieBlich Datum und Position der Inspektion und Art des
Verstofes;

die Zahl der von ihren Uberwachungsflugzeugen geleisteten Flugstunden, die Zahl
der Sichtungen dieser Luftfahrzeuge, die Zahl der von ihnen iibermittelten
Uberwachungsberichte und, fiir jeden Bericht, das Datum, die Uhrzeit und die
Position der Sichtungen;

die Maflnahmen, die sie im Vorjahr ergriffen hat, einschlieflich einer Beschreibung
der spezifischen Bedingungen von rechtlichen oder verwaltungstechnischen
MaBnahmen oder Sanktionen (z.B. Hoéhe der GeldbuBen, Wert von
beschlagnahmtem Fisch und/oder Fanggerit, schriftliche Verwarnungen), die
Folgendes betreffen:

(1) jeden von einem Inspektor vermerkten Versto3 im Zusammenhang mit
Schiffen, die ihre Flagge fiihren diirfen, und
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(ii) jeden Uberwachungsbericht, den sie erhalten hat.

2. Die in Absatz 1 Buchstabe d genannten Berichte geben den aktuellen Stand des Falls
an. Der Mitgliedstaat fiihrt einen solchen VerstoB in jedem folgenden Bericht bis zur
Ubermittlung des endgiiltigen Ergebnisses des Verstof3es auf.

3. Die Mitgliedstaaten iibermitteln eine hinreichend genaue Erklédrung zu jedem
VerstoB, fiir den sie keine MaBBnahmen ergriffen oder Sanktionen verhingt haben.

KAPITEL VIII

HAFENSTAATKONTROLLE VON SCHIFFEN UNTER DER
FLAGGE EINER ANDEREN VERTRAGSPARTEI

Artikel 39

Geltungsbereich

Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten fiir Anlandungen, Umladungen oder die Nutzung
von Hifen der Mitgliedstaaten durch Fischereifahrzeuge, die berechtigt sind, die Flagge einer
anderen NAFO-Vertragspartei zu fithren, und die Fischereititigkeiten im Regelungsbereich
ausiiben. Die Bestimmungen gelten fiir Fisch, der im Regelungsbereich gefangen wurde, oder
fiir Fischereierzeugnisse aus solchen Fischen, die zuvor nicht in einem Hafen angelandet oder
umgeladen wurden.

Artikel 40

Pflichten des Hafenmitgliedstaats

1. Der Hafenmitgliedstaat iibermittelt der Kommission und der EFCA eine Liste der
bezeichneten Héfen, in denen Fischereifahrzeuge zum Zweck der Anlandung,
Umladung und/oder Erbringung von Hafendienstleistungen zugelassen werden
diirfen, und stellt so weit wie moglich sicher, dass jeder bezeichnete Hafen iiber
ausreichende Kapazititen fiir die Durchfiihrung von Inspektionen gemif3 diesem
Kapitel verfiigt. Die Kommission veroffentlicht die Liste der bezeichneten Hafen im
PDF-Format auf der NAFO-MCS-Website. Spitere Anderungen der Liste werden
spitestens 15 Tage vor Wirksamwerden der Anderung verdffentlicht.

2. Der Hafenmitgliedstaat legt eine Mindestfrist fiir die vorherige Anfrage fest. Die
Frist fiir die vorherige Anfrage betrdgt drei Arbeitstage vor der voraussichtlichen
Ankunftszeit. Der Hafenmitgliedstaat kann jedoch im Einvernehmen mit der
Kommission Bestimmungen fiir eine andere vorherige Anfragefrist vorsehen, wobei
er unter anderem die Art des Fangs oder die Entfernung zwischen den Fanggriinden
und seinen Héfen beriicksichtigt. Der Hafenmitgliedstaat {ibermittelt die
Informationen iiber die vorherige Anfragefrist im PDF-Format an die Kommission,
welche diese auf die NAFO-MCS-Website stellt.

3. Der Hafenmitgliedstaat benennt die zustdndige Behorde, die als Kontaktstelle fiir die
Entgegennahme von Antrdgen gemill Artikel 42, die Entgegennahme von
Bestétigungen gemél Artikel 41 Absatz 2 und die Erteilung von Zulassungen geméif
Absatz 6 fungiert. Der Hafenmitgliedstaat iibermittelt den Namen der zustdndigen
Behorde und ihre Kontaktdaten im PDF-Format an die Kommission, welche diese
auf die NAFO-MCS-Website stellt.
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10.

(a)

(b)

Die Anforderungen der Absitze 1, 2 und 3 gelten nicht, wenn die Européische Union
keine Anlandungen, Umladungen oder Nutzung von Héfen durch Schiffe erlaubt, die
berechtigt sind, die Flagge einer anderen NAFO-Vertragspartei zu fithren.

Der Hafenmitgliedstaat libermittelt der NAFO-Flaggenvertragspartei des Schiffes
und der NAFO-Flaggenvertragspartei der abgebenden Schiffe, wenn das Schiff an
Umladungen beteiligt war, unverziiglich eine Kopie des Formulars gemif Artikel 42
Absitze 1 und 2.

Fischereifahrzeuge diirfen ohne vorherige Genehmigung durch die zustéindigen
Behorden des Hafenmitgliedstaats nicht in den Hafen einlaufen. Eine Genehmigung
zur Anlandung oder Umladung wird nur erteilt, wenn die Bestéitigung der NAFO-
Flaggenvertragspartei gemal Artikel 41 Absatz 2 eingegangen ist.

Abweichend von Absatz 6 kann der Hafenmitgliedstaat eine Anlandung ganz oder
teilweise genehmigen, wenn die in dem Absatz genannte Bestitigung nicht vorliegt,
sofern folgende Bedingung erfiillt ist:

Der betreffende Fisch wird in einem von den zustindigen Behdrden kontrollierten
Lager aufbewabhrt;

der Fisch wird erst zum Verkauf, zur Ubernahme, zur Verarbeitung oder zum
Transport freigegeben, nachdem die Bestitigung gemill Absatz 6 eingegangen ist;

geht die Bestitigung nicht binnen 14 Tagen nach der Anlandung ein, so kann der
Hafenmitgliedstaat den Fisch konfiszieren und dariiber nach Maflgabe nationaler
Vorschriften verfligen.

Der Hafenmitgliedstaat teilt dem Kapitén des Fischereifahrzeugs unverziiglich seine
Entscheidung mit, ob er die Einfahrt in den Hafen genehmigt oder verweigert, oder,
wenn das Schiff sich im Hafen befindet, ob es anlanden, umladen oder den Hafen
anderweitig nutzen darf. Wird das Schiff zugelassen, sendet der Hafenmitgliedstaat
dem Kapitin eine Kopie des Formulars fiir die vorherige Anfrage der
Hafenstaatkontrolle gemi3 Anhang II.L der CEM mit ordnungsgeméal ausgefiilltem
Teil C zuriick. Diese Kopie wird auch der Kommission unverziiglich fiir die
Veroffentlichung auf der NAFO-MCS-Website iibermittelt. Im Falle einer
Ablehnung setzt der Hafenmitgliedstaat auch die NAFO-Flaggenvertragspartei
dariiber in Kenntnis.

Wird die in Artikel 42 Absatz 2 genannte vorherige Anfrage annulliert, iibermittelt
der Hafenmitgliedstaat der Kommission eine Kopie des annullierten Antrags, die
diesen auf der NAFO-MCS-Website veroffentlicht und automatisch an die NAFO-
Flaggenvertragspartei weiterleitet.

Sofern nicht in einem Bestandserholungsplan etwas anderes festgelegt ist,
kontrolliert der Hafenmitgliedstaat in jedem Berichtsjahr mindestens 15 % aller
solcher Anlandungen oder Umladungen. Bei der Bestimmung, welche Schiffe zu
kontrollieren sind, behandeln die Hafenmitgliedstaaten prioritir

Schiffe, denen zuvor die Einfahrt in einen Hafen oder dessen Nutzung gemif3 diesem
Kapitel oder einer anderen Bestimmung der Verordnungen verweigert wurde, und

Ersuchen  anderer = NAFO-Vertragsparteien, Staaten  oder  regionalen
Fischereiorganisationen (RFO), ein bestimmtes Schiff zu inspizieren.

47

DE



DE

11.

12.

13.

(©)

(d)

(e
(H
(2

14.

15.

16.

(a)

(b)

(c)

Die Inspektionen stimmen mit Anhang IV.H der CEM durch zugelassene
Inspektoren der Hafenmitgliedstaaten iiberein, die sich vor der Inspektion beim
Schiffskapitin durch Identitdtsdokumente ausweisen.

Vorbehaltlich der Zustimmung des Hafenmitgliedstaats kann die Kommission
Inspektoren anderer NAFO-Vertragsparteien einladen, ihre eigenen Inspektoren zu
begleiten und die Inspektion zu beobachten.

Eine Inspektion im Hafen umfasst die Uberwachung der gesamten Anlandung oder
Umladung der Fischereiressourcen in diesem Hafen. Wiahrend einer solchen
Inspektion verfahrt der Inspektor des Hafenmitgliedstaats mindestens wie folgt:

Abgleich zwischen den angelandeten oder umgeladenen Mengen nach Arten und
(i)  den im Logbuch angegebenen Mengen nach Arten;
(i1)) Kontrolle der Fang- und Tétigkeitsberichte und

(iii) aller Angaben zu den Fingen, die in dem Formular zur vorherigen Anfrage
gemil Anhang II.L der CEM iibermittelt wurden;

Prifung und Erfassung der Fangmengen nach Arten, die nach Abschluss der
Anlandung oder Umladung noch an Bord verbleiben;

Priifung von Informationen aus Inspektionen geméal Kapitel VII;
Priifung aller an Bord befindlichen Netze und Erfassung der Maschendffnungen;

Priifung der GroBe der Fische auf Ubereinstimmung mit den
MindestgroBenanforderungen.

Der Hafenmitgliedstaat tritt soweit mdglich mit dem Kapitin oder mit leitenden
Besatzungsmitgliedern des Schiffes sowie mit dem Beobachter in Verbindung und
stellt soweit moglich und notwendig sicher, dass der Inspektor von einem
Dolmetscher begleitet wird.

Der Hafenmitgliedstaat vermeidet im Rahmen des Mdglichen eine unangemessene
Verzogerung des Fischereifahrzeugs und gewdhrleistet, dass das Schiff moglichst
wenige Storungen und Unannehmlichkeiten erfdhrt, einschlieBlich der Vermeidung
einer unndtigen Qualitdtsminderung der Fische.

Jede Inspektion wird durch Ausfiillen des Formulars PSC 3 (Inspektionsformblatt fiir
die Hafenstaatkontrolle) geméfl Anhang IV.C der CEM dokumentiert. Das Verfahren
fiir den Abschluss und die Bearbeitung des auszufiillenden Berichts iiber die
Hafenstaatinspektion umfasst Folgendes:

die Inspektoren ermitteln und machen Angaben zu jedem bei der Inspektion im
Hafen festgestellten Versto3 gegen die Verordnung. Dies umfasst alle verfiigbaren
einschlidgigen Informationen {iber Verstof3e, die wahrend der laufenden Fangreise des
inspizierten Fischereifahrzeugs auf See festgestellt wurden;

die Inspektoren konnen etwaige Bemerkungen, die sie fiir sachdienlich halten,
einfiigen;

dem Kapitén wird die Moglichkeit eingerdumt, Bemerkungen oder Einwénde gegen
den Bericht hinzuzufiigen und gegebenenfalls die zustindigen Behorden des

Flaggenstaats zu kontaktieren, insbesondere wenn der Kapitin erhebliche
Schwierigkeiten hat, den Inhalt des Berichts zu verstehen,;
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die Inspektoren unterzeichnen den Bericht und fordern den Kapitin auf, den Bericht
zu unterzeichnen. Die Unterschrift des Kapiténs auf dem Bericht dient lediglich der
Bestitigung, dass ihm eine Kopie des Berichts ausgehandigt wurde;

der Kapitdn erhilt eine Kopie des Berichts, in dem das Ergebnis der Inspektion
enthalten ist, einschlieBlich etwaiger MaBBnahmen, die ergriffen werden konnten.

Der Hafenmitgliedstaat {ibermittelt der Kommission und der EFCA unverziiglich
eine Kopie jedes Berichts iiber die Hafenstaatinspektion. Die Kommission stellt den
Bericht tiber die Hafenstaatinspektion im PDF-Format auf die NAFO-MCS-Website
zwecks automatischer Ubermittlung an die NAFO-Flaggenvertragspartei und den
Flaggenstaat jedes Schiffs, das Fénge auf das inspizierte Fischereifahrzeug
umgeladen hat.

Artikel 41

Pflichten des Flaggenmitgliedstaats

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Kapitin eines zum Fiihren ihrer Flagge
berechtigten Fischereifahrzeugs den in Artikel 42 genannten Verpflichtungen fiir
Kapiténe nachkommt.

Der Mitgliedstaat eines Fischereifahrzeugs, das anlanden oder umladen will, oder
Umladungen auBlerhalb eines Hafens durchgefiihrt hat, bestétigt dies durch
Riicksendung einer Kopie des gemifl3 Artikel 40 Absatz 5 iibermittelten Formulars
fiir die vorherige Anfrage gemidl Anhang II.LL der CEM mit ordnungsgemél
ausgeflilltem Teil B, aus dem hervorgeht, dass

das Fischereifahrzeuge, das nach eigenen Angaben den Fisch gefangen hat, liber
ausreichende Quoten fiir die angegebenen Arten verfligt;

die Fischmengen an Bord ordnungsgemil nach Arten gemeldet und fiir die
Berechnung etwaiger Fang- oder Aufwandsbeschrinkungen beriicksichtigt worden
sind;

das Fischereifahrzeug, das nach eigenen Angaben den Fisch gefangen hat, im Besitz
einer Fanggenehmigung fiir die angegebenen Gebiete war und

der Aufenthalt des Schiffs in dem angegebenen Fanggebiet mittels VMS-Daten
iberpriift worden ist.

Der Mitgliedstaat iibermittelt der Kommission die Kontaktdaten der zustdndigen
Behorde, die als Kontaktstelle fiir die Entgegennahme von Antrigen geméif
Artikel 40 Absatz 5 und die Bestitigung gemall Artikel 40 Absatz 6 fungieren. Die
Kommission verdffentlicht diese Angaben im PDF-Format auf der NAFO-MCS-
Website.

Artikel 42

Pflichten der Schiffskapitdne

Der Kapitin oder der Agent eines Fischereifahrzeugs, das in den Hafen einlaufen
will, leiten den entsprechenden Antrag innerhalb der in Artikel 40 Absatz 2
genannten Frist an die zustindigen Behorden des Hafenmitgliedstaats weiter. Diesem
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Antrag ist das Formular fiir die vorherige Anfrage gemi3 Anhang II.LL Teil A der
CEM ordnungsgemil ausgefiillt beizufiigen:

Das Formular PCS 1 geméfl Anhang II.LL Teil A der CEM ist zu verwenden, wenn
das Schiff seine eigenen Fénge an Bord hilt, anlandet oder umladt, und

das Formular PCS 2 gemil3 Anhang II.L Teil B der CEM ist zu verwenden, wenn das
Schiff Umladungen vorgenommen hat. Fiir jedes abgebende Schiff ist ein getrenntes
Formblatt zu verwenden.

Beide Formulare PSC1 und PSC 2 werden ausgefiillt, wenn ein Schiff seine eigenen
Féange und durch Umladen erhaltene Fénge an Bord hilt, anlandet oder umladt.

Ein Kapitin oder Agent kann die vorherige Anfrage durch Mitteilung an die
zustidndigen Behorden des Hafens annullieren, den sie zu verwenden beabsichtigten.
Dem Antrag ist eine Kopie des urspriinglichen Anfrageformulars geméfl Anhang II.L
der CEM mit dem entsprechenden Wort ,,annulliert™ beizufligen.

Der Kapitén eines Fischereifahrzeugs darf vor der in PSC1 oder PSC2 angegebenen
voraussichtlichen Ankunftszeit (ETA) keine Anlandungen oder Umladungen
vornehmen. Mir der Anlandung oder Umladung kann jedoch mit Genehmigung der
zustandigen Behorden des Hafenmitgliedstaats vor der ETA begonnen werden.

Der Kapitén eines Fischereifahrzeugs

ist zur Kooperation und Unterstlitzung bei der Inspektion des Schiffs nach diesen
Verfahren verpflichtet und darf die Inspektoren des Hafenstaats bei der
Wahrnehmung ihrer Pflichten nicht behindern, einschiichtern oder storen;

gewdhrt Zugang zu allen Bereichen, Decks und Rdumen des Schiffs, an Bord
befindlichen Fangen, Netzen und anderem Gerdt oder Ausrlistungen und stellt alle
Informationen und Unterlagen zur Verfiigung, die der Inspektor des Hafenstaats fiir
erforderlich hilt, einschlieBlich Kopien relevanter Dokumente.

Artikel 43

Wéihrend der Inspektionen im Hafen festgestellte VerstofSe

Wird bei einer Inspektion eines Schiffes im Hafen ein VerstoB festgestellt, so gelten die
einschldgigen Bestimmungen der Artikel 35 bis 38.

Artikel 44

Vertraulichkeit

Alle Inspektions- und Untersuchungsberichte sowie zugehorige Bilder oder Beweismaterial
sowie die in diesem Kapitel genannten Formulare werden von den Mitgliedstaaten, den
zustdndigen Behorden, den Betreibern, den Kapitdnen und den Besatzungsmitgliedern in
Ubereinstimmung mit Anhang I1.B der CEM als vertraulich behandelt.
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KAPITEL IX

REGELUNG FUR NICHTVERTRAGSPARTEIEN (NCP)

Artikel 45

Vermutung der IUU-Fischerei

Es wird davon ausgegangen, dass ein NCP-Schiff die Wirksamkeit der Verordnung
untergraben und IUU-Fischerei betrieben hat, wenn es

beim Fischfang im Regelungsbereich gesichtet oder durch andere Mittel identifiziert
wurde;

an Umladungen mit einem anderen NCP-Schiff beteiligt war, das beim Fischfang
innerhalb oder auflerhalb des Regelungsbereichs gesichtet oder identifiziert wurde,
und/oder

auf der IUU-Liste der Kommission fiir die Fischerei im Nordostatlantik (NEAFC)!
gefiihrt wird.

Artikel 46

Sichtung und Inspektion von NCP-Schiffen im Regelungsbereich

Jeder Mitgliedstaat, der im Regelungsbereich im Rahmen der gemeinsamen
Inspektions- und Uberwachungsregelung Inspektionen und/oder
Uberwachungstitigkeiten unternimmt und ein NCP-Schiff sichtet oder identifiziert,
das im Regelungsbereich Fischfang betreibt,

{ibermittelt die Informationen unter Verwendung des Uberwachungsberichts gemif
Anhang IV.A der CEM unverziiglich an die Kommission;

bemiiht sich, dem Kapitdn die Vermutung mitzuteilen, dass das Schiff [UU-Fischerei
betreibt, und dass diese Information allen Vertragsparteien, einschldgigen RFO und
dem Flaggenstaat des Schiffs {ibermittelt wird;

fragt den Kapitdn gegebenenfalls um Erlaubnis, zu Inspektionszwecken an Bord des
Schiffes zu gehen, und

iibermittelt - sofern der Kapitédn einer Inspektion zustimmt -

(i) die Feststellungen des Inspektors unverziiglich unter Verwendung des
Formular fiir Inspektionsberichte in Anhang IV.B der CEM an die
Kommission, und

(1i1)) legt dem Kapitdn eine Kopie des Inspektionsberichts vor.

DE

Das am 18. November 1980 in London unterzeichnete und am 17. Mérz 1982 in Kraft getretene
Ubereinkommen iiber die kiinftige multilaterale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Fischerei im
Nordostatlantik, dem die Europédische Gemeinschaft am 13. Juli 1981 beigetreten ist (ABI. L 227 vom
12.8.1981, S. 21).
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Artikel 47

Hafeneinfahrt und Inspektion von NCP-Schiffen

Jeder Kapitén eines NCP-Schiffs beantragt gemifl den Bestimmungen des Artikels
42 bei der zustdndigen Behorde des Hafenmitgliedstaats die Einfahrt in den Hafen.

Der Hafenmitgliedstaat

leitet die Informationen, die er gemédll Artikel 42 erhalten hat, unverziiglich an den
Flaggenstaat des Schiffes und an die Kommission weiter;

verweigert einem NCP-Schiff die Einfahrt in den Hafen, wenn

(i)  der Kapitdn die Anforderungen des Artikels 42 Absatz 1 nicht erfiillt hat
oder

(i) der Flaggenstaat die Fangtitigkeiten des Schiffes gemill Artikel 41
Absatz 2 nicht bestitigt hat;

teilt dem Kapitdn oder dem Agenten, dem Flaggenstaat des betreffenden Schiffes
und der Kommission seine Entscheidung mit, die Einfahrt in den Hafen, die
Anlandung, die Umladung oder die anderweitige Nutzung des Hafens durch ein
NCP-Schiff zu verweigern;

macht die Verweigerung der Einfahrt in den Hafen nur riickgéngig, wenn
hinreichend nachgewiesen wurde, dass die Griinde, aus denen die Einfahrt
verweigert wurde, unzureichend oder fehlerhaft waren oder dass diese Griinde nicht
mehr bestehen;

teilt dem Kapitdn oder dem Agenten, dem Flaggenstaat des betreffenden Schiffes
und der Kommission seine Entscheidung mit, die Verweigerung der Einfahrt in den
Hafen, der Anlandung, der Umladung oder der anderweitigen Nutzung des Hafens
durch ein NCP-Schiff riickgéingig zu machen,;

gewdhrleistet bei Genehmigung der Einfahrt in den Hafen, dass das Schiff von
ordnungsgemal bevollméchtigten Beamten inspiziert wird, die mit der Verordnung
vertraut sind, und dass die Inspektion gemdl Artikel 40 Absdtze 11 bis 17
durchgefiihrt wird, und

tibermittelt der Kommission unverziiglich eine Kopie des Inspektionsberichts sowie
Einzelheiten zu etwaigen von ihm getroffenen Folgemafinahmen.

Jeder Mitgliedstaat trdgt dafiir Sorge, dass kein NCP-Schiff Anlandungen,
Umladungen oder Tétigkeiten in seinen Hafen durchfiihrt, es sei denn, das Schiff
wurde von seinen ordnungsgemif bevollméchtigten Beamten inspiziert, die mit der
Verordnung vertraut sind, und der Kapitdn weist nach, dass die an Bord befindlichen
Fischarten, die dem NAFO-Ubereinkommen unterliegen, auBerhalb des
Regelungsbereichs oder im Einklang mit der Verordnung gefangen wurden.

Artikel 48

Vorldufige Liste der IUU-Schiffe

Zusitzlich zu den Informationen, die die Mitgliedstaaten gemal3 den Artikeln 43 und
45 ibermitteln, kann jeder Mitgliedstaat der Kommission unverziiglich alle
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Informationen {ibermitteln, die bei der Identifizierung von NCP-Schiffen, die im
Regelungsbereich IUU-Fischerei betreiben konnten, hilfreich sein kénnen.

Erhebt eine Vertragspartei Einwénde dagegen, dass ein in der NEAFC-Liste der
IUU-Schiffe gefiihrtes Schiff in die NAFO-Liste der [UU-Schiffe aufgenommen oder
aus dieser gestrichen wird, so wird dieses Schiff vom NAFO-Exekutivsekretir auf
die vorldufige Liste der [IUU-Schiffe gesetzt.

Artikel 49

Mafinahmen gegen in der Liste der IUU-Schiffe gefiihrte Schiffe

Jeder Mitgliedstaat trifft alle erforderlichen Malnahmen, um IUU-Fischerei durch in
der Liste der IUU-Schiffe gefiihrte Schiffe zu verhindern, zu bekdmpfen und zu
unterbinden, einschlieBlich

eines Verbots fiir zum Fiihren seiner Flagge berechtigte Schiffe, auBer im Falle
hoherer Gewalt, an Fangtitigkeiten mit solchen Schiffen teilzunehmen,
einschlieBlich gemeinsamer Fangeinsitze;

eines Verbots der Lieferung von Vorriten, Treibstoff oder anderen Dienstleistungen
an solche Schiffe;

des Verbots der Einfahrt in seine Hafen fiir solche Schiffe, und, wenn sich das Schiff
im Hafen befindet, Verbot der Nutzung des Hafens, auler im Fall hoherer Gewalt
oder in Notfdllen, zum Zweck der Inspektion oder zur Ergreifung angemessener
DurchsetzungsmaBBnahmen,;

eines Verbots der Anderung der Besatzung, es sei denn dies ist aufgrund hoherer
Gewalt erforderlich;

der Weigerung, das Schiff zur Fischerei in Gewissern unter seiner nationalen
Gerichtsbarkeit zuzulassen;

eines Verbots des Charterns eines solchen Schiffes;
der Weigerung, solche Schiffe zum Fiihren seiner Flagge zu erméchtigen;

eines Verbots des Anlandens und der Einfuhr von Fisch, der von Bord solcher
Schiffe stammt oder auf diese riickverfolgbar ist;

der Aufforderung an die Einfiihrer, Beforderer und andere betroffene Sektoren, von
der Aushandlung einer Umladung von Fisch mit solchen Schiffen abzusehen, und

der Sammlung und des Austauschs sachdienlicher Informationen {iiber ein solches
Schiff mit den anderen Vertragsparteien, Nichtvertragsparteien und RFO, um die
Verwendung falscher Einfuhr- oder Ausfuhrbescheinigungen fiir Fisch oder
Fischereierzeugnisse von diesen Schiffen aufzudecken, zu bekdmpfen und zu
verhindern.
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KAPITEL X

SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Artikel 50

Jahresbericht

Bis zum 30. Juni jedes Jahres iibermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission einen
Jahresbericht fiir das vorangegangene Kalenderjahr, der Informationen iiber
Fischereititigkeiten, Forschung, Statistiken, Verwaltung und Inspektionsmaf3nahmen
sowie sonstige einschldgige Informationen enthélt.

Der Jahresbericht enthilt Informationen {iber die zur Verringerung von Beifang und
Riickwiirfen ergriffenen MaBBnahmen sowie iiber relevante Forschung in diesem
Bereich.

Die Kommission fasst die eingegangenen Informationen zusammen und leitet sie
unverziiglich an den NAFO-Exekutivsekretir weiter.

Artikel 51
Vertraulichkeit

Zusitzlich zu den Bestimmungen der Artikel 112 und Artikel 113 der Verordnung (EG)
Nr. 1224/2009 gewéhrleisten die Mitgliedstaaten die Vertraulichkeit elektronischer Berichte
und Mitteilungen, die gemal3 Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe a, Artikel 22 Absdtze 5 und 6,
Artikel 25 Absatz 7 und Artikel 27 Absdtze 2 und 4 an das NAFO-Sekretariat ibermittelt oder
von diesem erhalten wurden.

(a)

(b)
(c)
(d)

DE

_ Artikel 52
Anderungsverfahren

Der Kommission wird die Befugnis {iibertragen, gemdll Artikel 53 delegierte
Rechtsakte in Bezug auf Folgendes zu erlassen:

Artikel 4 Absitze 3, 5 und 7, Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben ¢ und g, Artikel 6
Absatz 2, Artikel 9 Absatz 5 Buchstabe b, Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben ¢ und e,
Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a, Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe a, Artikel 22 Absatz
5 Buchstabe a, Artikel 25 Absatz 8 Buchstaben a und b, Artikel 27 Absatz 2
Buchstabe h, Artikel 28 Absatz 5 Buchstabe a, Artikel 28 Absatz 7, Artikel 30
Absatz 1 Buchstaben a und b, Artikel 34 Absatz 3 Buchstabe a, Artikel 36 Absatz 1
Buchstabe b, Artikel 36 Absatz 3 Buchstabe ¢ Ziffer ii, Artikel 38 Absatz 1, Artikel
38 Absatz 2 Buchstabe b, Artikel 40 Absitze 1, 2 und 7 sowie Artikel 50 Absatz 1 in
Bezug auf die Fristen fiir die Meldung oder Vorlage anderer Informationen oder
Ersuchen;

die Begriffsbestimmungen in Artikel 3;
die Liste verbotener Tétigkeiten von Forschungsschiffen in Artikel 4 Absatz 2;

bestimmte in Artikel 5 Absatz 2 Buchstaben ¢, d und f vorgesehene Fang- und
Aufwandsbeschriankungen;
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Pflichten im Zusammenhang mit der SchlieBung von Fischereien geméal Artikel 6;

Situationen gemiBl Artikel 7 Absatz 2, in denen in den Fangmdglichkeiten
aufgefiihrte Arten als Beifiange eingestuft werden, und spezifische Hochstwerte fiir
die Aufbewahrung als Beifinge eingestufter Arten an Bord gemiB Artikel 7
Absatz 3;

Fille, in denen die Beifanggrenzen in einem Hol die in Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe
b festgelegten Grenzwerte iiberschreiten, MaBBnahmen im Zusammenhang mit der
Fischerei auf Rochen nach Artikel 8 Absatz 3;

die in Artikel 9 vorgeschricbenen Mafnahmen in Bezug auf Fanggebiete fiir
Tiefseegarnelen; Berichterstattung, Anderung der Fangtiefe und Beziige auf
Gebietsbeschrankungen oder Sperrgebiete;

Verfahren fiir Schiffe mit einer Gesamtfangmenge von mehr als 50 Tonnen
Lebendgewicht an Bord, die zum Fang von Schwarzem Heilbutt in den NAFO-
Regelungsbereich einfahren, in Bezug auf den Inhalt der Mitteilungen gemil Artikel
10 Absatz 2 Buchstaben a und b und die Bedingungen fiir den Beginn der Fischerei
nach Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe d;

die in Artikel 9 vorgesehenen geografischen und zeitlichen SchlieBungen fiir den
Fang von Tiefseegarnelen,;

ErhaltungsmaBBnahmen fiir Haie, einschlieBlich der Berichterstattung, des Verbots,
Haifischflossen an Bord von Schiffen zu entfernen, sowie Haie an Bord zu halten,
umzuladen oder anzulanden gemal3 Artikel 12 Absatz 1;

technische Merkmale der Maschen6ffnungen gemiB3 Artikel 13 Absatz 2 und
Verwendung von Sortiergittern fiir Tiefseegarnelen gemif Artikel 14 Absatz 3;

Bestimmungen iiber Anderungen der Karte des FuBabdrucks, Grenzpunkte, die die
Ostliche Seite des FuBabdrucks abgrenzen nach Artikel 17, einschlieBlich der
Hinzufiigung neuer Gebiete;

Bestimmungen iiber Anderungen bei der Abgrenzung von Gebieten mit
Fangbeschrinkungen und den Daten von SchlieBungen fiir die Grundfischerei,
einschlieBlich der Aufnahme neuer Gebiete gemil3 Artikel 18;

Bestimmungen iiber die Definition des Treffens auf VME-Indikatorarten geméf
Artikel 21 Absatz 1 und die Aufgaben eines abgestellten Beobachters gemal Artikel
21 Absatz 4 Buchstabe b;

Inhalt der elektronischen Ubermittlung gemil Artikel 22 Absatz 5, Liste der an Bord
von Schiffen mitzufithrenden giiltigen Dokumente geméall Artikel 22 Absatz 8 und
Inhalt der Kapazititspldne gemif3 Artikel 22 Absatz 10;

Unterlagen, die an Bord von Schiffen im Zusammenhang mit Chartervereinbarungen
mitzufiihren sind gemif Artikel 23 Absatz 9;

Verpflichtungen in Bezug auf die Verwendung von Fischereilogbiichern,
Produktionslogbiichern und Stauplénen geméil Artikel 25 Absdtze 2, 3 und 5 sowie
der Anforderungen an elektronische Berichte geméll Artikel 25 Absatz 6 und der
Pflichten in Bezug auf die Meldung von vorldufigen monatlichen Féngen,
einschlieBlich der Formulare und der Ubermittlungsfrist nach Artikel 25 Absatz 8;
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die automatische kontinuierliche Ubermittlung der VMS-Daten gemal Artikel 26
Absatz 1 sowie die Pflichten in Bezug auf die FUZ gemiB Artikel 26 Absdtze 2 und
9;

Bestimmungen {iber die elektronische Berichterstattung, die Prozentsétze, den Inhalt

der Berichte der Mitgliedstaaten, die Pflichten eines Beobachters bzw. des
Schiffskapitins gemal Artikel 28 Absétze 3, 4, 6, 9 und 10;

den Inhalt der Mitteilungen gemil3 Artikel 30 Absatz 1;
die Verpflichtungen des Kapiténs wihrend der Inspektion gemal Artikel 33;

die Pflichten der Inspektoren und der inspizierenden Mitgliedstaaten gemill Artikel
34 Absatz 2 Buchstabe ¢ bzw. Absatz 3;

die Pflichten der inspizierenden Mitgliedstaaten gemaf Artikel 35 Absitze 1 und 2;

die Liste der VerstoBe, die schwere VerstoBBe darstellen, gemiB3 Artikel 36 Absatz 1,
die Pflichten der Inspektoren gemdfl Artikel 36 Absatz 2 und des
Flaggenmitgliedstaats geméf Artikel 36 Absatz 3;

die Pflichten des Hafenmitgliedstaats geméaf Artikel 40;
die Pflichten der Schiffskapitine gemaf3 Artikel 42 Absatz 1;

die Inspektionsverpflichtungen der Hafenmitgliedstaaten in Bezug auf die nationalen
Kontaktstellen nach Artikel 47 Absatz 2;

die Liste der von den Mitgliedstaaten gegen auf der IUU-Liste gefiihrte Schiffe zu
ergreifenden MaBBnahmen gemal Artikel 49 und

die Verpflichtung zur jéhrlichen Berichterstattung geméf Artikel 50.

Anderungen gemiB Absatz 1 beschrinken sich strikt auf die Umsetzung von
Anderungen der CEM in das Unionsrecht.

Artikel 53
Austibung der Befugnisiibertragung

Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in
diesem Artikel festgelegten Bedingungen iibertragen.

Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte geméfl Artikel 52 wird der
Kommission fiir einen Zeitraum von fiinf Jahren ab dem [TT/MM/JJ]J] iibertragen.
Die Kommission erstellt spdtestens neun Monate vor Ablauf dieses
Fiinfjahreszeitraums einen Bericht iiber die Befugnisiibertragung. Die
Befugnisiibertragung verlangert sich stillschweigend um Zeitrdume gleicher Lange,
es sei denn, das Europdische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen
Verldngerung spétestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums

Die Befugnisiibertragung gemif3 Artikel 52 kann vom Européischen Parlament oder
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss iiber den Widerruf beendet die
Ubertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach
seiner Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union oder zu einem im
Beschluss iiber den Widerruf angegebenen spdteren Zeitpunkt wirksam. Die
Giiltigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem
Beschluss iiber den Widerruf nicht bertihrt.
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Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverstdndigen im Einklang mit den in der
Interinstitutionellen Vereinbarung iiber bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016
enthaltenen Grundsitzen.

Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erldsst, tibermittelt sie ihn
gleichzeitig dem Européischen Parlament und dem Rat.

Ein delegierter Rechtsakt, der gemall Artikel 52 erlassen wurde, tritt nur in Kraft,
wenn weder das Europdische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei
Monaten nach Ubermittlung dieses Rechtsakts an das Europdische Parlament und
den Rat Einwinde erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Européische
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine
Einwinde erheben werden. Auf Initiative des Europdischen Parlaments oder des
Rates wird diese Frist um zwei Monate verldngert.

Artikel 54
Umsetzung bestimmter Teile und Anlagen der CEM

Die in den folgenden Bestimmungen dieser Verordnung genannten Teile und
Anhénge der CEM werden ab dem zwanzigsten Tag nach der in Absatz 2 genannten
Veroffentlichung in allen Mitgliedstaaten unmittelbar anwendbar und kdnnen gegen
natiirliche und juristische Personen geltend gemacht werden.

Artikel 3 Absétze 17, 21 und 29,

Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe a,

Artikel 9 Absétze 1,4 und 5,

Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe e,

Artikel 13 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe d,
Artikel 14 Absétze 2 und 3,

Artikel 16 Absétze 1 und 2,

Artikel 17,

Artikel 18 Absitze 1 bis 4,

Artikel 19 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstaben a und d,
Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe b,

Artikel 21 Absatz 2 und Absatz 4 Buchstabe a,
Artikel 22 Absatz 1 Buchstaben a und b und Absatz 5 Buchstabe a,
Artikel 22 Absatz 5 Buchstaben a und b,

Artikel 24 Absatz 1 Buchstaben b und e,

Artikel 25 Absatz 2, Absatz 6 Buchstabe g, Absitze 7 und 8 und Absatz 9 Buchstabe
b,

Artikel 26 Absatz 9 Buchstabe b,
Artikel 27 Absatz 3 Buchstaben d und h,
Artikel 28 Absatz 9 Buchstabe a und Absatz 10 Buchstabe a,
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() Artikel 29 Absatz 10,

(u) Artikel 31 Absatz 1 Buchstabe a,

(v) Artikel 32 Buchstabe b,

(W) Artikel 33 Buchstabe c,

(x) Artikel 34 Absatz 1,

(y) Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe d und Absatz 2 Buchstabe a,
(z) Artikel 40 Absidtze 8 und 11, Absatz 13 Buchstabe a Ziffer iii und Absatz 16,
(aa) Artikel 41 Absatz 2,

(bb) Artikel 42 Absatz 1 Buchstaben a und b und Absatz 2,

(co) Artikel 43,

(dd) Artikel 44 und

(ee) Artikel 46 Absatz 1 Buchstaben a und d.

2. Die Kommission veroffentlicht die in Absatz 1 genannten Teile und Anhidnge der
CEM innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten dieser Verordnung im Amtsblatt der
Européischen Union.

Die Kommission verdffentlicht spitere Anderungen von Teilen und Anlagen der
CEM, die gemill Unterabsatz 1 bereits veroffentlicht wurden, innerhalb eines
Monats, nachdem diese Anderungen fiir die Union und die Mitgliedstaaten
verbindlich geworden sind, im Amtsblatt der Europdischen Union.

Artikel 55
Authebung
Die Verordnungen (EG) Nr. 2115/2005 und (EG) Nr. 1386/2007 werden aufgehoben.

Artikel 56

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der
Europdischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Briissel am |[...]

Im Namen des Europdischen Parlaments  Im Namen des Rates
Der Prdsident Der Prdsident
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	2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITÄT UND VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT
	• Rechtsgrundlage
	• Subsidiarität (bei nicht ausschließlicher Zuständigkeit)
	• Verhältnismäßigkeit
	• Wahl des Instruments

	3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER INTERESSENTRÄGER UND DER FOLGENABSCHÄTZUNG
	• Ex-post-Bewertung/Eignungsprüfungen bestehender Rechtsvorschriften
	• Konsultation der Interessenträger
	• Einholung und Nutzung von Expertenwissen
	• Folgenabschätzung
	• Effizienz der Rechtsetzung und Vereinfachung
	• Grundrechte

	4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT
	5. WEITERE ANGABEN
	• Durchführungspläne sowie Monitoring-, Bewertungs- und Berichterstattungsmodalitäten
	• Erläuternde Dokumente (bei Richtlinien)
	• Ausführliche Erläuterung einzelner Bestimmungen des Vorschlags
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